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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven
und zur Anderung weiterer Vorschriften

A. Problem und Ziel

Das wirtschaftliche Bedirfnis zur Aufrechterhaltung der Freizone Cuxhaven steht in kei-
nem sinnvollen Verhaltnis zum administrativen und personellen Aufwand der Wirtschafts-
beteiligten und der Zollverwaltung, insbesondere, weil sich im Rahmen von Anderungen
des europaischen Zollrechts die Regelungen zu Formalitaten in Freizonen denen in ande-
ren Seehafen, die keinen Freizonenstatus besitzen, angeglichen haben.

Die Niedersachsen Ports GmbH & Co.KG als Betreiberin der Freizone Cuxhaven hat vor
diesem Hintergrund die Aufhebung des Freizonenstatus bei der Generalzolldirektion be-
antragt.

Zudem besteht aufgrund umfangreicher Anderungen des europaischen Zollrechts in den
letzten Jahren Anpassungsbedarf hinsichtlich nationaler Zollvorschriften.

Die Steuerentlastung fiir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. ,Agrardiesel”) nach
§ 57 Energiesteuergesetz 1auft zum 31. Dezember 2025 aus. Ein Auslaufen der Regelung
wurde die Energiepreise fur Unternehmen erhohen und damit die Rahmenbedingungen
fur Investitionen verschlechtern. Um dies zu vermeiden, ist die Regelung fortzuflihren.

B. Losung; Nutzen
1. Lésung
Mit diesem Gesetz wird die Freizone Cuxhaven aufgehoben.

Einzelne Regelungen der Abgabenordnung (AO), des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG)
und des Gesetzes zur Ausflhrung der zoll- und steuerrechtlichen Bestimmungen des
NATO-Truppenstatuts, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut hinsichtlich der
in der Bundesrepublik Deutschland stationierten auslandischen Streitkrafte und des Pro-
tokolls und der Abkommen betreffend die in der Bundesrepublik Deutschland errichteten
internationalen militarischen Hauptquartiere (Truppenzollgesetz - TrZollG) werden unter
Berlcksichtigung neuerer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Ausge-
staltung von Blanketten zur Bewehrung des Unionsrechts (EU-Blankette) an die Verord-
nung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
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9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (UZK) angepasst. Im ZollVG
werden Uberdies die Vorgaben weiterer EU-Regelungen national umgesetzt.

2. Nutzen

Durch die Auflédsung der Freizone kdnnen derzeit gebundene Ressourcen des Betreibers
freigegeben werden. So entfallen Aufwendungen fur die zollsichere Umfriedung der Frei-
zone, die bisher durch den Betreiber der Freizone getragen wurden. Durch die Aufhebung
wird auch ermdglicht, dass die bisher im Freihafen befindlichen Flachen wirtschaftlicher
genutzt werden kénnen.

Die im Gesetz bestehenden Ahndungsnormen werden aktualisiert und insbesondere die
Verweisungen an das nunmehr geltende Recht angepasst.

Die Steuerentlastung fir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. ,Agrardiesel”) nach
§ 57 Energiesteuergesetz wird wieder eingefuhrt, um die Energiesteuerlast fur landwirt-
schaftlich Unternehmen bei den Energiepreisen nicht zu erhéhen.

C. Alternativen

Es gibt keine Alternativen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Im Einzelplan 08 (Zollverwaltung und ITZBund) entstehen durch das Gesetz im Finanz-
planungszeitraum Ausgaben in Hohe von rund 36 051 000 Euro.

Im Jahr 2027 wird flr den Bund mit Mindereinnahmen in Héhe von 321 000 000 Euro und
in den folgenden Jahren mit jahrlich 430 000 000 Euro gerechnet. Dem gegentber wird im
Jahr des Inkrafttretens mit Mehreinnahmen in Héhe von 50 000 Euro und in den folgen-
den Jahren mit jahrlich 68 000 Euro gerechnet.

Im Einzelnen entstehen der Zollverwaltung (Bund), Kapitel 0813, im Jahr 2026 Ausgaben
fur die IT-Anpassung des Zollportals und des IT-Verfahrens ADLER in Héhe von rund
200 000 Euro. Aufierdem ist mit Personalkosten inklusive personalbezogenen Sachkos-
ten sowie Versorgungsrucklagen in Hohe von 5 106 000 Euro zu rechnen. Ab dem Jahr
2027 erhohen sich die Ausgaben fir Personal und personalbezogene Sachkosten inklusi-
ve Versorgungsricklagen auf insgesamt 10 238 000 Euro. Fir die nach dem Gesetz neu
hinzukommenden Aufgaben ist im Bereich der Zollverwaltung ab dem Jahr des Inkrafttre-
tens ein dauerhafter Personalmehrbedarf von insgesamt 101 Arbeitskraften (AK) (76 mD
und 25 gD) erforderlich. Beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Kapitel 0816,
entstehen durch das Gesetz im Jahr 2027 einmalige Sachausgaben in Héhe von rund
30 000 Euro sowie jahrliche Sachausgaben in Hohe von 26 000 Euro.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmaflig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Fur die Burgerinnen und Blrger entsteht kein Erflllungsaufwand.
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E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Es entsteht ein jahrlicher Personalmehraufwand in Héhe von 7 860 000 Euro, der sich
vollstandig aus dem Aufwuchs von Burokratiekosten aus Informationspflichten ergibt. Der
Personalmehraufwand entsteht durch die Wiedereinfuhrung der Steuerentlastung fur Be-
triebe der Land- und Forstwirtschaft.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Es entsteht flir die Zollverwaltung jahrlicher Personalmehraufwand in Hohe von
4 728 000 Euro. Ferner entstehen fir die Zollverwaltung geringfiigige jahrliche und einma-
lige Sachkosten. Fur die notwendigen IT-Anpassung entsteht einmaliger Sachaufwand in
Hohe von rund 200 000 Euro. Fiur das ITZBund entsteht kein Personalaufwand. Es ent-
stehen dem ITZBund geringfligige einmalige und jahrliche Sachaufwendungen.

Durch die weiteren Regelungen entsteht fir den Bund ein geringflgiger Erfillungsauf-
wand.

Umstellungsaufwand im Zusammenhang mit der Aufhebung der Freizone Cuxhaven flr
die offentlichen Haushalte entsteht nicht. Der Betreiber hat zugesagt, die Kosten fir einen
Ruckbau des Zollzauns zu Gbernehmen.

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau-
cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven
und zur Anderung weiterer Vorschriften

Bundesrepublik Deutschland Berlin, 11. September 2025
Der Bundeskanzler

An die

Présidentin des Bundesrates
Frau Ministerpréisidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratspréisidentin,

hiermit iibersende ich geméll Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den
von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur
Anderung weiterer Vorschriften

mit Begriindung und Vorblatt.

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbediirftig, um die Gewéhrung der Agrar-
dieselentlastung ab dem 1. Januar 2026 rechtssicher gewéhrleisten zu konnen.

Federfiihrend ist das Bundesministerium der Finanzen.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz

Fristablauf: 23.10.25
besonders eilbediirftige Vorlage gemill Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur

Anderung weiterer Vorschriften

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8

Artikel 9

Inhaltsubersicht
Gesetzzur Aufhebung der Freizone Cuxhaven
Anderung der Abgabenordnung
Anderung des Zollverwaltungsgesetzes
Anderung des Truppenzollgesetzes
Anderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
Anderung des Energiesteuergesetzes
Anderung der Energiesteuer-Durchfilhrungsverordnung
Aulerkrafttreten

Inkrafttreten

Artikel 1

Gesetzzur Aufhebung der Freizone Cuxhaven

Der Freihafen (die Freizone) Cuxhaven wird aufgehoben.

Artikel 2

Anderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 24), wird wie folgt geandert:

1. In §178 Absatz2 Nummer 6 wird die Angabe ,Nichtgemeinschaftswaren® durch die
Angabe ,Nicht-Unionswaren® ersetzt.

2. In § 215 Absatz1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Gemeinschaftswaren“durch die
Angabe ,Unionswaren ersetzt.
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§ 373 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~Wer gewerbsmaldig Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben hinterzieht oder gewerbsmafig
durch Zuwiderhandlungen gegen Monopolvorschriften Bannbruch, wird mit Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

Artikel 3

Anderung des Zollverwaltungsgesetzes

Das Zollverwaltungsgesetzvom 21. Dezember 1992 (BGBI. | S. 2125; 19931 S. 2493),

das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:

»§2
Verkehrswege

(1) Waren durfen im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur auf ZollstralRen nach
Absatz 4 Satz 1 oder Uber Zollflugplatze in das oder aus dem Zollgebiet der Union
sowie in oder aus einer Freizone verbracht werden. Dies gilt nicht fir den 6ffentlichen
Schienenverkehr.

(2) SofernWaren, die dem ZollstraRenzwang nach Absatz 1 unterliegen auf Was-
serstraflden in das oder aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden, darf mit Was-
serfahrzeugen bei der Einfahrt nur an Zolllandungsplatzen angelegt, bei der Ausfahrt
nur von einem solchen abgelegt werden. Mit den Wasserfahrzeugen darf nicht ohne
zollamtliche Genehmigung auf der ZollstralRe mit anderen Fahrzeugen oder mit dem
Land in Verbindung getreten werden.

(3) Zollstralken sind Landstralien, Wasserstrallen, Rohrleitungen und sonstige
Befoérderungswege, auf denen Waren in das oder aus dem Zollgebiet der Union sowie
in die oder aus den Freizonen zu verbringen sind. ZollstralRen sowie die Zollflugplatze
und Zolllandungsplatze werden o6ffentlich bekanntgegeben.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, soweit
Verbote und Beschrankungen nicht entgegenstehen, zur Erleichterung des Verkehrs
Ausnahmen von den Absatzen 1 und 3 zulassen und dabei bestimmen, dass in Einzel-
fallen Ausnahmen auch im Verwaltungswege zugelassen werden kdnnen.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung unter
den Voraussetzungen des Artikels 135 Absatz 5 des Zollkodexder Union Ausnahmen
von der in Artikel 135 Absatz 1 des Zollkodex der Union genannten Verpflichtung vor-
sehen, in das Zollgebiet der Union verbrachte Waren zu der von den Zollbehérden
bezeichneten Zolistelle oder einem anderen von diesen Behdrden bezeichneten oder
zugelassenen Ort zu beférdern.”

§ 6 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,umfal3t* durch die Angabe ,umfasst® ersetzt.
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b) In Absatz2 Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe ,dal3“ durch die Angabe
,dass"” ersetzt.

c) InAbsatz 3 Nummer 1 und 3 wird jeweils die Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Num-
mer* ersetzt.

§ 10 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 und 3 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,dal” durch die Angabe ,dass*
ersetzt.

b) In Absatz 3a Satz 1 wird die Angabe ,Nichtgemeinschaftswaren®durchdie Angabe
,Nicht-Unionswaren* ersetzt.

c) In Absatz 5 wird jeweils die Angabe ,Abs.“ durch die Angabe ,Absatz* ersetzt.

In § 12c Absatz 1 wird die Angabe ,Innern, fir Bau und Heimat“ durch die Angabe ,In-
nern“ ersetzt.

§ 14 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz2 Satz 2 undin Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird jeweils die Angabe ,dal%*
durch die Angabe ,dass" ersetzt.

b) In Absatz4 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,,Abs.“ durch die Angabe ,Absatz* er-
setzt.

§ 15 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz1 Satz 5 undin Absatz 4 wird jeweils die Angabe ,dal” durchdie Angabe
,dass” ersetzt.

b) In Absatz 3 und 5 Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,Abs.” durch die Angabe
L,AbsatZ‘ ersetzt.

§ 19 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Erlal®” durch die Angabe ,Erlass” ersetzt.

b) In Absatz1 Satz 3 und in Absatz2 vor Nummer 1 wird jeweils die Angabe ,Abs.*
durch die Angabe ,Absatz‘ ersetzt.

In § 28 Absatz 2 wird die Angabe ,Zollverschluly” durch die Angabe ,Zollverschluss®
ersetzt.

Nach § 28 wird der folgende § 28a eingeflgt:

»3 28a
Verfahrensermachtigung fur die elektronische Kommunikation

(1) Die Generalzolldirektion kann durch Verfahrensanweisung die Voraussetaun-
gen und Einzelheiten, insbesondere die Verfahren und deren Bedienung, sowie tech-
nische Einzelheiten fur den nach Artikel 6 Absatz 1 des Zollkodex der Union erforderii-
chen Austausch von Informationen mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung
bestimmen. Die Verfahrensanweisung wird im Internet auf den Seiten der Zollverwal-
tung unter www.zoll.de veroffentlich.
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10.

11.

12.

13.

(2) Datenubermittler haben die nach Absatz 1 fur den jeweiligen Zeitraum be-
stimmten Vorgaben einzuhalten und die Verfahren ordnungsgemaf zu bedienen.”

§ 29 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz1 Nummer 1 wird die Angabe ,Gemeinschaften® durch die Angabe
,Union“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird jeweils die Angabe ,dal3“ durch die Angabe ,dass"” ersetzt.
c) In Absatz 3 wird die Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer* ersetzt.
In § 30 wird die Angabe ,Schiffahrt® durch die Angabe , Schifffahrt* ersetzt.

Die Uberschrift zu Teil IX wird durch die folgende Uberschriftersetzt:

,reil IX

BuRgeldvorschriften und Einziehung®.

Die §§ 31 und 31a werden durch die folgenden §§ 31 und 31a ersetzt:

»§ 31
Buligeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 oder § 3 Absatz 1 eine Ware verbringt,
2. entgegen § 2 Absatz 3 Satz 1 mit einem Wasserfahrzeug anlegt oder ablegt,
3. entgegen § 2 Absatz 3 Satz 2 mit einem anderen Fahrzeug in Verbindung tritt,
4. entgegen

a) §5 Absatz 1 Satz 1 oder

b) §12aAbsatz1 Satz1

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,
5. entgegen

a) §5 Absatz1 Satz 1 oder § 10 Absatz 4a Satz 1 oder

b) §12aAbsatz5 Satz1

eine Postsendung, einen Beleg, eine Urkunde oder ein Dokument nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

6. einervollziehbaren Anordnungnach §10Absatz1 Satz 2, 3, 4 oder 6, jeweils auch
in Verbindung mit § 10 Absatz 2, oder nach § 12a Absatz 2 Satz 1 zuwiderhandelt,

7. entgegen § 10 Absatz4 Satz 1 Zutritt nicht gewahrt,
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8. entgegen § 12a Absatz 6 Satz 3 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig erteilt,

9. entgegen § 12e Absatz 2 Satz 1 einen Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig er-
bringt,

10. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 einen Bau errichtet oder andert,

11. entgegen § 18 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, einen Amtsplatz oder einen
dort genannten Platzbenutz,

12. entgegen § 21 Satz 1 in einer Freizone wohnt,
13. entgegen § 22 Satz 1 einen Bau errichtet, andert oder verwendet,

14. einer Rechtsverordnungnach § 23, § 25 Absatz 2 oder § 28 Absatz 1 oder einer
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, soweit die Rechtsverordnungfir einen bestimmten Tatbestand auf diese Bul3-
geldvorschrift verweist oder

15. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 1 einen Handel betreibt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen Artikel 18a
Absatz4 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 oder 6 Satz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 515/97 inder Fassungvom29. April 2021 eine Containerstatusmeldung nicht, nicht
richtig, nicht vollstadndig oder nicht rechtzeitig Gbermittelt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in der
Fassung des 23. November 2022 verstoRt, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Artikel 139 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 245 Absatz 1 oder
Artikel 248 Absatz 2, jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1, eine dort genannte
Ware nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig gestelltoder

2. entgegen Artikel 139 Absatz 7 eine dort genannte Ware entfernt.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2018/1672 in der
Fassung vom 23. Oktober 2018 verstoRt, indem er vorsatzich oder fahrlassig

1. entgegen Artikel 3 Absatz1 Satz 1 einen dortgenanntenBarmittelbetrag nicht oder
nicht bis zum Zeitpunkt der Ein- oder Ausreise anmeldet oder Barmittel nicht oder
nicht zum Zeitpunkt der Kontrolle zur Verfiigung stellt oder

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig einer anderen als in
Absatz 3 genannten unmittelbargeltenden Vorschrift der Verordnung (EU) 952/2013 in
der Fassung vom 23. November 2022 oder einer unmittelbar geltenden Vorschrift der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/2446 in der Fassung vom 29. November 2024
oderder Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/2447 in der Fassung vom 28. April 2025
zuwiderhandelt, die der zollamtlichen Uberwachung dient und die inhaltlich

1. einemin Absatz 1

a) Nummer 1 bis 4 Buchstabe a, Nummer 5 Buchstabe a, Nummer 6 bis 8, 10
bis 13 oder Nummer 15,

b) Nummer 4 Buchstabe b,
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14.

15.

c) Nummer 5 Buchstabe b oder Nummer 9
bezeichneten Gebot oder Verbot entspricht, oder

2. einerRegelung entspricht, zu derdie in Absatz 1 Nummer 14 genannten Vorschrif-
ten ermachtigen,

soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 8 fur einen bestimmten Tatbestand auf
diese BulRgeldvorschrift verweist.

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 4 Buch-
stabe b, der Absatze 4 und 5 Nummer 1 Buchstabe b mit einer Geldbul3e bis zu einer
Million Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 5 Buchstabe b und Nummer 9 und
des Absatzes 5 Nummer 1 Buchstabe ¢ mit einer Geldbul3e bis zu flinfzigtausend Euro
und in den Ubrigen Fallen mit einer Geldbul3e bis zu dreilRigtausend Euro geahndet
werden.

(7) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
Uber Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt.

(8) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermachtigt, soweit dies zur Durch-
setzung der Rechtsakte der Europaischen Union erforderlichist, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates die Tatbestande zu bezeichnen, die als Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 5 geahndet werden kénnen.

(9) Die Hauptzollamter und ihre Beamten haben bei Ordnungswidrigkeiten nach
den Absatzen 1 bis 5 dieselben Rechte und Pflichten wie die Behdrden und Beamten
des Polizeidienstes nach dem Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten; die Beamten sind
insoweit Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft.

§ 31a Einziehung

Gegenstande, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach § 32 Absatz 1 Nummer 4
Buchstabe b oder Absatz4 Nummer 1 bezieht, kbnnen eingezogen werden. § 23
des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.”

In§ 4 Absatz 2 Satz2, § 12Satz 1,§ 13 Absatz 1 Satz 1 undin § 22 Satz 3 wird jeweils
die Angabe ,dal* durch die Angabe ,dass” ersetzt.

In § 16 Absatz 1 und in § 17 Absatz 4 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Abs.“ durch die
Angabe ,AbsatZ‘ ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Truppenzollgesetzes

Das Truppenzollgesetzvom 19. Mai 2009 (BGBI. | S. 1090), das durch Artikel 8 des

Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBI. I S. 1870) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geandert:

a) In der Angabe zu den §§ 3 und 8 wird jeweils die Angabe ,Nichtgemeinschaftswa-
ren“ durch die Angabe ,Nicht-Unionswaren® ersetzt.
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b) In der Angabe zu den §§ 9 und 10 wird jeweils die Angabe ,Gemeinschaftswaren®
durch die Angabe ,Unionswaren® ersetzt.
c) Die Angabe zu § 16 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,Ubernahme von Waren aus der Truppenverwendung, Uberfiihrung in ein Zollver-
fahren 16“.

d) InderAngabezu § 20 wird die Angabe ,mitwirtschaftlicher Bedeutung“ gestrichen.
e) Die Angabe zu § 24 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»ochlussvorschriften 244 *
f) Die Angabe zu § 26 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»$ 26 Buligeldvorschriften®.
§ 1 wird wie folgt geandert:
a) Die Nummern 8 und 9 werden durch die folgenden Nummern 8 und 9 ersetzt:
»8. Zollkodex der Union: die Verordnung (EU) Nr. 952/2013;
9. Delegierte Verordnung zum Zollkodex: die Verordnung (EU) 2015/2446;".
b) Nach Nummer 9 werden die folgenden Nummern 9a und 9b eingefugt:

,9a. Durchfihrungsverordnung zum Zollkodex: die Verordnung (EU) 2015/2447;

9b. Ubergangsverordnung zum Zollkodex: die Delegierte Verordnung (EU)
2016/341;".

c) Nummer 15 wird durch die folgende Nummer 15 ersetzt:

» 15. Mitgliedstaat: jeder Staat der Europaischen Union, soweit sein Gebiet Zollge-
biet der Union nach Artikel 4 des Zollkodex der Union ist;*“.

d) Nummer 20 wird durch die folgende Nummer 20 ersetzt:

»20. Einheitspapier: das im Anhang B-01 der Delegierten Verordnung zum Zollko-
dex als Einheitspapier bezeichnete Formular;*.

§ 2 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:

,(2) Dieses Gesetz gilt im deutschen Teil des Zollgebiets der Union im Sinne des
Artikels 4 funfter Anstrich des Zollkodex der Union.

(3) Die Truppenverwendung ist ein nationales Zollverfahren. Sie gilt als Zollver-
fahren im Sinne des Zollkodexder Union. Der Zollkodex der Union, die Delegierte Ver-
ordnung zum Zollkodex und die Durchfiihrungsverordnung zum Zollkodex finden An-
wendung, soweit in den in Absatz 1 genannten Abkommen und den dazu geschlosse-
nen Verwaltungsvereinbarungenin diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung zu
diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist. Jede aus einer Einfuhrware hergestelte
oder gewonnene Ware gilt als Nicht-Unionsware und als in die Truppenverwendung
Ubergefuhrt.”

§ 4 wird wie folgt geandert:
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a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 1 bis 3, 7 und in Absatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Nicht-
gemeinschaftswaren” durch die Angabe ,Nicht-Unionswaren® ersetzt.

bb) Die Nummern 4, 5 und 6 werden durch die folgenden Nummern 4, 5 und 6
ersetzt:

4.

schriftlich mit Abwicklungsschein durch den Inhaber der Bewilligung des
besonderen Verfahrens, wenn auslandische Streitkrafte, deren Entsen-
destaat Vertragspartei des Zusatzabkommens ist, oder Hauptquartiere
Nicht-Unionswaren aus besonderen Verfahren beziehen; im Fall von
auslandischen Streitkraften, deren Entsendestaat nicht Vertragspartei
des Zusatzabkommens ist, erfolgt die Anmeldung zur Lieferung aus dem
Zolllager jedoch schriftlich mit dem Formblatt 302;

schriftlich mit der Einfuhr-/Erwerbsgenehmigung, wenn Mitglieder der
auslandischen Streitkrafte oder der Hauptquartiere Nicht-Unionswaren,
die in Absatz 3 genannt sind, aus einem Drittland einfUhren oder aus be-
sonderen Verfahren beziehen;

schriftlich mit Einfuhr-/Erwerbsgenehmigung, mindlich oder durch das
Verlassen des Flugzeugs bei der Einreise Uber einen Militarflugplatz
ohne Zollstelle oder durch das Passieren einer Zollstelle ohne Abgabe
einer anderen Zollanmeldung oder durch die Benutzung eines grinen
Ausgangs ,anmeldefreie Waren®, wenn Mitglieder der auslandischen
Streitkrafte oder der Hauptquartiere andere als die in Absatz 3 genann-
ten Nicht-Unionswaren aus einem Drittland einflhren oder aus besonde-
ren Verfahren beziehen;".

cc) In Nummer 8 wird die Angabe ,Abs.” durch die Angabe ,Absatz‘ ersetzt.

b) In Absatz4 und5 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer*

ersetz.

5. §6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt:

»§ 6

Vereinfachte Zollanmeldung

Die Vorschriften des Zollkodex der Union, der Delegierten Verordnung zum Zoll-
kodex und der Durchfihrungsverordnung zum Zollkodex zur vereinfachten Zollanmel-
dung von Waren zum zollrechtlich freien Verkehr gelten fur die Zollanmeldung zur Trup-
penverwendung nach § 4 Absatz1 Nummer 8 entsprechend.®

6. § 8 wird durch den folgenden § 8 ersetzt:

.§8

Einfuhr von Nicht-Unionswaren aus anderen Mitgliedstaaten

Nicht-Unionswaren, die auslandische Streitkrafte, Hauptquartiere oder ihre Mitglie-

der zu den in § 3 Absatz 1 genannten Zwecken aus anderen Mitgliedstaaten in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes einfiihren, gelten mit der Einfuhr als gestellt und zur
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Truppenverwendung angemeldet. Die Zollanmeldung gilt als angenommen und die
Waren gelten als Uberlassen. Dies gilt nicht, wenn die Waren sich bei der Einfuhrin
einem besonderen Verfahren befinden.”

7. §9 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift und Absatz 1 werden durch die folgende Uberschrift und Absatz 1
ersetzt:

89
Ubergang von Unionswaren in die Truppenverwendung
(1) Unionswaren, die auslandischen Streitkraften

1. nachArtikel 67 des Zusatzabkommens umsatz- oder verbrauchsteuerfrei oder
unter Vergutung der Verbrauchsteuer,

2. unter den Voraussetzungen des § 1c Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes,

3. nach§4 Nummer 7 Satz 1 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes steuerfrei
oder

4. nach den Vorschriften des Energiesteuergesetzes und der Energiesteuer-
Durchfihrungsverordnung unter Vergitung der Verbrauchsteuer

zu ihrem ausschlieRlichen Gebrauch oder Verbrauch geliefert werden, gehen
mit der Ubergabe an die Streitkrafte in die Truppenverwendung liber und werden
wie Nicht-Unionswaren behandelt. Sie stehen ab dem Zeitpunkt der Lieferung an
die Streitkrafte unter zollamtlicher Uberwachung. Der Lieferung von Energieer-
zeugnissen an die auslandischen Streitkrafte oder Hauptquartiere steht die Ab-
gabe an zum Bezug berechtigte Mitglieder der auslandischen Streitkrafte oder
Hauptquartiere gegen besondere Gutscheine oderim Rahmen eines Tankkarten-
verfahrens gleich.”

b) In Absatz 2 vor Nummer 1 wird die Angabe ,Gemeinschaftswaren“ durch die An-
gabe ,Unionswaren® ersetzt.

c) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Unionswaren, die unter Gewahrung von Ausfuhrerstattung an die auslan-
dischen Streitkrafte oder Hauptquartiere geliefert werden, gehen mit der Lieferung
an die Streitkrafte in die Truppenverwendung Gber und werden wie Nicht-Unions-
waren behandelt. Sie gelten als von den auslandischen Streitkraften oder Haupt-
quartieren zu ihrer ausschlief3lichen Verwendung frei von Einfuhrabgaben einge-
fuhrt und in die Truppenverwendung Ubergeflihrt. Sie stehen ab dem Zeitpunkt der
Lieferung an die auslandischen Streitkrafte oder Hauptquartiere unter zollamtlicher
Uberwachung.*

8. § 10 wird durch den folgenden § 10 ersetzt:
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10.

11.

.S 10
Einfuhr von Unionswaren aus anderen Mitgliedstaaten

Unionswaren, die auslandische Streitkrafte, Hauptquartiere oderihre Mitglieder in
einem anderen Mitgliedstaat nach den Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts, des
Hauptquartierprotokolls, anderer volkerrechtlicher Vereinbarungen oder nach dessen
nationalen Vorschriften abgabenbeglinstigt aus einem Drittland eingeflihrt oder aus ei-
nem Mitgliedstaat eingeflihrt oderbezogen haben und die von diesen zur weiteren Ver-
wendung nach den oben genanntenBestimmungen in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes eingefuhrt werden, gelten mit der Einfuhr als Nicht-Unionswaren und als in die
Truppenverwendung Ubergefiihrt. Sie stehen ab dem Zeitpunkt der Einfuhr unter zoll-
amtlicher Uberwachung.*

§ 13 wird wie folgt geandert:
a) Die Absatze 1 und 2 werden durch die folgenden Absatze 1 und 2 ersetzt:

, (1) Die Truppenverwendung im Sinne des § 2 Absatz 3 endet, wenn die Ein-
fuhrwaren in ein Zollverfahren tbergefuhrtwerden. Abweichend von den Bestim-
mungen des Zollkodex der Union muss die Zerstérung von Waren in der Truppen-
verwendung der auslandischen Streitkrafte, der Hauptquartiere oderihrer Mitglie-
der nicht mitgeteiltwerden, es sei denn, sie erfolgtdurch eine nichtberechtigte Per-
son. In diesem Fall erfolgt die Mitteilung durch die zustandigen Behérden der aus-
landischen Streitkrafte oder Hauptquartiere; § 16 bleibtunberthrt. Werden die Ein-
fuhrwaren zur Ausfuhr in ein Drittland bestimmt, so ist eine Zollanmeldung abzu-
geben.

(2) Inhaber einer Bewilligung nach § 3 Absatz 2 dirfen nur mit Zustimmung
der bewilligenden Zollstelle Waren in ihrer Truppenverwendung in ein Zollverfah-
ren Uberfuhren oder in einen anderen Mitgliedstaat ausfihren. Die Zustimmung
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.*

b) In Absatz4 Satz 1 und in Absatz5 vor Nummer 1 wird jeweils die Angabe ,,Abs.”
durch die Angabe ,,Absatz‘ ersetzt.

§ 14 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe ,,Abs.“ durch die Angabe ,AbsatZ‘ ersetzt.
b) In Absatz 3 wird die Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer* ersetzt.

§ 16 wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift und Absatz 1 werden durch die folgende Uberschriftund den fol-
genden Absatz 1 ersetzt:

,§ 16

Ubernahme von Waren aus der Truppenverwendung, Uberfiihrung in ein Zollver-
fahren

(1) WIill eine nichtberechtigte Person Einfuhrwaren aus der Truppenverwen-
dung der Streitkrafte, Hauptquartiere oderderenMitgliedern Gibermehmen, ist diese
Person verpflichtet, dies vor der Ubernahme der zustandigen Zollstelle anzuzeigen
und die Einfuhrwaren unverziiglich nach der Ubernahme bei der zustandigen



12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

b)

c)
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Zollstelle zu gestellen und in ein Zollverfahren zu Uberfuhren, soweit nicht in der
zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung Ausnahmen zugelassen sind. §
4 des Zollverwaltungsgesetzes gilt entsprechend. Die Zollstelle kann eine Sicher-
heitsleistung verlangen, um die Erfillung einer mdglichen Einfuhrabgabenschuld
zu gewahrleisten. Das Recht der auslandischen Streitkrafte, Hauptquartiere und
ihrer Mitglieder, Einfuhrwaren in ein Zollverfahren zu tGberfihren, bleibt hiervon un-
beruhrt.”

In Absatz 2 wird die Angabe ,Abs.” durch die Angabe ,Absatz‘ ersetzt.
Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

»(5) Fur die ZufGhrung von Einfuhrwaren eines Bewilligungsinhabers im
Sinne des § 3 Absatz 2 zu einem anderen Zollverfahren gelten die Vorschriften

des Zollkodex der Union, der Delegierten Verordnung zum Zollkodex und der
Ubergangsverordnung zum Zollkodex entsprechend.”

§ 17 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 2 Nummer 1, 2, 4, 5 und 6 wird jeweils die
Angabe ,Abs.“ durch die Angabe ,Absatz ersetzt.

In § 17 Absatz 2 vor Nummer 1 und in Absatz 3 vor Nummer 1 wird jeweils die
Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer® ersetzt.

In § 18 Absatz 1 vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 17 Abs. 2 Nr. 4“ durch die Angabe
»3 17 Absatz 2 Nummer 4“ ersetzt.

§ 19 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Wird die Truppenverwendung durch die Uberfiihrung der Einfuhrware in
den zollrechtlich freien Verkehr beendet, gelten fur die Entstehung der Abgaben-
schuld dieser Einfuhrwaren vorbehaltlich Absatz 3 die Vorschriften des Zollkodex
der Union, der Delegierten Verordnung zum Zollkodex, der Durchfuhrungsverord-
nung zum Zollkodex und der Ubergangsverordnung zum Zollkodex, die daraufBe-
zug nehmenden Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes sowie die Ver-
brauchsteuergesetze.”

In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,Abs. 2 Nr. 3“ durch die Angabe ,Absatz 2
Nummer 3 ersetzt.

In der Uberschrift zu § 20 wird die Angabe ,mit wirtschaftlicher Bedeutung* gestrichen.

In § 21 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,Gemeinschaftsrechts“ durchdie Angabe ,,Uni-
onsrechts® ersetzt.

In § 22 Absatz 1 Satz 1 nach Nummer 2 wird die Angabe ,und der Zollkodex-Durchfih-
rungsverordnung® durch die Angabe ,der Union, der Delegierten Verordnung zum Zoll-
kodex, der Durchfiihrungsverordnung zum Zollkodex und der Ubergangsverordnung
zum Zollkodex® ersetzt.

§ 24 wird durch den folgenden § 24 ersetz:
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19.

20.

.S 24
Schlussvorschriften

Soweit die Artikel 71 bis 73 des Zusatzabkommens fur Organisationen, Unterneh-

men und fur ihre Angestellten sowie fur technische Fachkrafte die gleiche Behandlung
oderdie gleichen Befreiungen und Verglnstigungen wie fir eine Truppe und Mitglieder
eineszivilen Gefolgesim Sinne des NATO-Truppenstatuts und des Zusatzabkommens
vorsehen, gilt dieses Gesetzentsprechend.”

§ 25 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a)
b)

c)

In Nummer 1 wird die Angabe ,Abs.“ durch die Angabe ,Absatz" ersetzt.
In Nummer 6 wird die Angabe ,regeln;“ durch die Angabe ,regeln.” ersetzt.

Nummer 7 wird gestrichen.

§ 26 wird durch den folgenden § 26 ersetzt:

»S 26
BuRgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte Ware einer neuen zollrechtli-
chen Bestimmung zufiihrt oder diese ausfihrt,

entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 16 Absatz 2, eine An-
zeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet oder eine
Einfuhrware nicht oder nicht rechtzeitig gestellt,

entgegen § 16 Absatz 3 eine Einfuhrware Ubergibt,
entgegen § 17 Absatz 1 eine Einfuhrware verwendet oder

einer Rechtsverordnung nach § 25 Absatz 1 Nummer 1, 3, 5 oder 6 einer vollzieh-
baren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Buligeld-
vorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig einer unmittelbar gel-

tenden Vorschriftin Rechtsaktender Europaischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich

1.

einem in Absatz1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Gebot oder Verbot entspricht o-
der

einer Regelung entspricht, zu der die in Absatz1 Nummer 5 genannten Vorschrif-
ten ermachtigen,

soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 4 fur einen bestimmten Tatbestand auf
diese BuRgeldvorschrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbule bis zu dreilligtausend Euro

geahndet werden.



21.

22.
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(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermachtigt, soweit dies zur Durch-
setzung der Rechtsakte der Europaischen Union erforderlichist, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates die Tatbestande zu bezeichnen, die als Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 2 geahndet werden kénnen.

(5) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
Uber Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt.

(6) Die Absatze 1 und 2 finden keine Anwendung auf auslandische Streitkrafte
oder Hauptquartiere. Die Regelungen des NATO-Truppenstatuts, des Zusatzabkom-
mens und des Unterzeichnungsprotokolls zur Ausubung der Strafgerichtsbarkeit blei-
ben unberihrt.

(7) Die Hauptzollamter und ihre Beamten haben bei Ordnungswidrigkeiten nach
den Absatzen 1 und 2 dieselben Rechte und Pflichten wie die Behérden und Beamten
des Polizeidienstes nach dem Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten; die Beamten sind
insoweit Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft.”

In der Uberschriftzu § 3 und in Absatz 1 vor Nummer 1 und in § 12 wird jeweils die
Angabe ,Nichtgemeinschaftswaren® durch die Angabe ,Nicht-Unionswaren® ersetzt.

In § 7 vor Nummer 1 und § 15 Absatz 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,,Abs.“ durch die
Angabe ,Absatz’ ersetzt.

Artikel 5

Anderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 in der Fassung der Bekanntmachung vom

26. September 2002 (BGBI. | S. 3818), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
16. Oktober 2020 (BGBI. | S. 2184) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

3.

Die Inhaltstubersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 12a wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»§ 12a Steuererklarungspflicht*.

b) Die Angabe zu § 12b wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»8 12b (w eggefallen)”.

In § 9 Absatz 1 Nummer 2a vor Buchstabe a, Nummer 4 Buchstabe a, b und c werden
jeweils nach der Angabe ,StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung* die Angabe ,in der
am 1. September 2023 geltenden Fassung” eingefugt.

Nach § 12 wird der folgende § 12a eingefligt:
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.8 12a
Steuererklarungspflicht

(1) Der Steuerschuldner hat eine Steuererklarung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben

1. fureininlandisches Fahrzeug bei der Zulassungsbehdrde, wenn das Fahrzeug
a) zum Verkehr zugelassen werden soll,
b) zum Verkehr zugelassen ist und der Halter wechselt oder

c) wahrendderDauerder Steuerpflicht verandert wird und sich dadurch die Hohe
der Steuer andert;

d) wenn furdas Fahrzeugein Kennzeichenim Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 4
zugeteilt werden soll;

2. flrein auslandisches Fahrzeug

a) am deutschen Teil der Grenze der Europaischen Union bei der Zollstelle, die
fur die amtliche Abfertigung zustandig ist oder

b) im Strallenverkehr innerhalb der Europaischen Union bei der Zollstelle, die
von der Generalzolldirektion hierzu bestimmt ist. Die Steuererklarung kannvor
dem Eingang des Fahrzeugs in das Inland auch auf dem Postweg abgegeben
werden, wenn die Steuer gleichzeitig mit der Abgabe der Steuererklarung ent-
richtet wird;

c) wenn der Aufenthalt des Fahrzeugs im Inland Uber die Zeit, fur die die Steuer
entrichtetwordenist, hinaus andauern soll (Weiterversteuerung)beijeder Zol-
stelle, die mit der Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer befasst ist;

3. beiwiderrechtlicher Benutzung nach § 2 Absatz 5 unverzuglich beim zustandigen
Hauptzollamt. Das zustandige Hauptzollamt kann vom Eigentlimer, Besitzer oder
vom Halter des Fahrzeugs ohne Riicksicht darauf, ob er selbst Steuerschuldner
ist, die Abgabe einer Steuererklarung innerhalb einer durch das Hauptzollamt fest-
zulegenden Frist verlangen.

(2) Als Steuererklarung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gilt auch die Fahr-
zeuganmeldung im Inland, wenn sie einen entsprechenden Hinweis enthalt.

(3) Eine Steuererklarung ist nicht erforderlich, wenn das Halten nach § 3 Num-
mer 1 oder Nummer 2 von der Steuer befreit ist.

(4) Beabsichtigt ein Steuerpflichtiger, seinen Anspruch auf Steuerbefreiung, auf
Steuerermalligung oder auf Nichterhebung der Steuer fur einen Kraftfahrzeuganha-
nger (§ 10 Absatz 1) geltend zu machen, so hat er dies unter Angabe der Grinde
schriftlich beim zustadndigen Hauptzollamt zu beantragen. Der Antrag ist eine Steuer-
erklarung im Sinne des § 150 der Abgabenordnung.

(5) Fallen die Voraussetzungen fur eine Steuervergunstigung weg, so hat der
Steuerpflichtige unbeschadet des § 153 der Abgabenordnung dies dem zustandigen
Hauptzollamt unverziglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige ist eine Steuererklarung
im Sinne des § 150 der Abgabenordnung.
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(6) Ist eine Steuererklarung nach Absatz 1 Nummer 1 abzugeben, genugtin die-
ser ein entsprechenderHinweis, um eine Steuerverglnstigung zu beantragen oder den
Wegfall einer der Voraussetzungen hierfur anzuzeigen.

(7) Der Antrag auf Erhéhung der Steuer um den Anhangerzuschlag nach § 10
Absatz 2 gilt als Steuererklarung im Sinne des § 150 der Abgabenordnung und kann
bei der Zulassungsbehdrde zugleich mit dem Antrag auf verkehrsrechtliche Zulassung
gestellt werden. Er ist in diesem Fall in die Steuererklarung nach Absatz 1 Nummer 1
mit aufzunehmen. In den Ubrigen Fallen ist der Antrag beim zustandigen Hauptzollamt
zu stellen. Ein Antrag im Sinne des § 10 Absatz 2 ist auch der Antrag, den Anhanger-
zuschlag nicht mehr in Anspruch nehmen zu wollen.

(8) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 oderder Absatze 4, 5und 7 kann die Steu-

ererklarung gemafR den §§ 87a bis 87d der Abgabenordnung elektronisch Ubermittelt
werden.”

Artikel 6

Anderung des Energiesteuergesetzes

Das Energiesteuergesetzvom15. Juli 2006 (BGBI. | S. 1534; 20081 S. 660, 1007), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom [hier einsetzen: Ausfertigungsdatum des Dritten
Gesetzes zur Anderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes] 2025 (BGB..
20251 Nr. [hiereinsetzen: BGBI.-Nr. des Dritten Gesetzes zur Anderung des Energie steuer-
und des Stromsteuergesetzes]) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 57 wird wie folgt geandert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Eine Steuerentlastungwird auf Antrag gewahrt fur nachweislich nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 4 versteuerte Gasdle sowie ihnen nach § 2 Absatz 4 gleichgestelte
Energieerzeugnisse, die in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft zum Betrieb von

1. Ackerschleppern,
2. standfesten oderbeweglichen Arbeitsmaschinen und Motoren oder
3. Sonderfahrzeugen

bei der Ausfuhrung von Arbeiten zur Gewinnung pflanzlicher oder tierischer Erzeug-
nisse durch Bodenbewirtschaftung oder durch mit Bodenbewirtschaftung verbundene
Tierhaltung verwendet worden sind. Eine Steuerentlastung wird abweichend von Satz
1 ebenfalls gewahrt, wenn nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 versteuerte Gasdle sowe
ihnen nach § 2 Absatz 4 gleichgestellte Energieerzeugnisse in Betrieben der Imkerei
zum Betrieb auch anderer als der dort aufgefiuhrten Fahrzeuge verwendetworden sind.
Eine Steuerentlastung wird jahrlich fir hochstens 15 Liter nach § 2 Absatz 1 Nummer
4 versteuerte Gasodle sowie ihnen nach § 2 Absatz 4 gleichgestellte Energieerzeug-
nisse je Bienenvolk gewahrt.”

2. Die Absatze 5 und 8 werden durch die folgenden Absatze 5 und 8 ersetzt:

»(5) Die Steuerentlastungbetragt flir nachweislich nach § 2 Absatz 1 Nummer 4
versteuerte Gasdle sowie ihnen nach § 2 Absatz 4 gleichgestellte Energieerzeugnisse
214,80 Euro fur 1 000 Liter.
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(8) Entlastungsberechtigt ist der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 4, der die Energieerzeugnisse nach Absatz 1 verwendet hat. Da-
bei gelten Energieerzeugnisse nach Absatz 1, die durch Betriebe nach Absatz2 Num-
mer 5 bei der Ausfuhrung von Arbeiten nach Absatz 1 Satz 1 flr einen Betrieb der
Land- und Forstwirtschaft nach Absatz2 Nummer 1 bis 4 verwendet wurden, als durch
den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft verwendet, flr den die Arbeiten ausgefiihrt
wurden.®

Artikel 7

Anderung der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung

Die Energiesteuer-Durchfihrungsverordnung vom 31. Juli 2006 (BGBI. | S. 1753), die
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom [hier einsetzen: Ausfertigungsdatum des Dritten
Gesetzes zur Anderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes] 2025 (BGBI.
2025 | Nr. [hier ein-setzen: BGBI.-Nr. des Dritten Gesetzes zur Anderung des Energie-
steuer- und des Stromsteuergesetzes]) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 103 wird durch den folgenden § 103 ersetzt:

,8 103
Steuerentlastung fir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft

(1) Der Antrag nach § 57 des Energiesteuergesetzes ist bei dem fur den Betrieb des
Antragstellers zustandigen Hauptzollamt zu stellen. Hat der Inhaber eines Betriebs nach §
57 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes seinen Wohnsitz nicht im Steuergebiet und fuhrt er
im Steuergebiet Arbeiten im Sinne des § 57 Absatz 1 des Energiesteuergesetzes aus, so
ist der Antrag bei dem Hauptzollamt zu stellen, das flr die Steuerentlastungnach § 57 des
Energiesteuergesetzes in der Gemeinde, in der die Arbeiten Uberwiegend ausgefuhrt wer-
den, zustandig ist.

(2) Die Steuerentlastung ist mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatzfurdie innerhalb eines Kalenderjahres (Entlastungsabschnitt) zu beglnstigten Zwe-
ckennach § 57 Absatz 1 des Energiesteuergesetzes verwendeten Energieerzeugnisse (be-
gunstigter Verbrauch) zu beantragen. Der Antragsteller hatin der Anmeldung alle fur die
Bemessung der Steuerentlastung erforderlichen Angaben zu machen und die Steuerent-
lastung selbst zu berechnen. Die Steuerentlastung wird nur gewahrt, wenn der Antrag spa-
testens bis zum Ablauf der Festsetzungsfristim Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Nummer
1 der Abgabenordnung beimHauptzollamt gestellt wird. Bei erstmaliger Antragstellung sind
dem Antrag beizufligen:

1. Quittungen oder Lieferbescheinigungen nach Absatz4 tber im Entlastungsabschnitt
insgesamt bezogene Energieerzeugnisse,

2. die Aufzeichnungen nach Absatz 5, soweit der Antragsteller zu deren Fuhrung ver-
pflichtet ist,

3. von Betrieben der Imkerei ein Nachweis Uber die Anzahl der Bienenvélker (Volkermel
dung) und

4. Bescheinigungen nach Absatz 6 Uber die im Entlastungsabschnitt von Betrieben im
Sinne des § 57 Absatz2 Nummer 5 des Energiesteuergesetzes verbrauchten Energie-
erzeugnisse.
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Bei Folgeantragen hat der Antragsteller die in Satz 4 genannten Unterlagen lediglich auf
Verlangen des Hauptzollamts vorzulegen.

(3) Antragsberechtigtist der Inhaber eines Betriebs im Sinne des § 57 Absatz2 Num-
mer 1 bis 4 des Energiesteuergesetzes (Begunstigter). Wechselt innerhalb eines Entlas-
tungsabschnitts der Inhaber eines Betriebs, so bleibt der bisherige Inhaber fur die Zeit bis
zum Inhaberwechsel Begunstigter.

(4) Der Beglnstigte hat sich Quittungen oder Lieferbescheinigungen tber die im Ent-
lastungsabschnittinsgesamt fir beglnstigte und nicht begunstigte Zwecke bezogene Ener-
gieerzeugnisse ausstellen zu lassen, welche die Anschriften des Empfangers und des Lie-
ferers, das Datum der Lieferung, die gelieferte Menge und den zu zahlenden Betrag ent-
halten. Tankbelege gelten auch ohne die Anschrift des Empfangers als Lieferbescheini-
gung, wenn sie die Ubrigen Angaben nach Satz 1 enthalten. Der Antragsteller hat die Be-
lege nach § 147 Absatz 1 und 3 der Abgabenordnung aufzubewahren.

(5) Inhaber von Betrieben im Sinne des § 57 Absatz 2 Nummer 5 des Energiesteuer-
gesetzes haben fur jedes oder jede derin § 57 Absatz 1 des Energiesteuergesetzes ge-
nannten Fahrzeuge, Gerate und Maschinen geeignete Aufzeichnungen zu flihren, aus de-
nen das Datum und der Umfang der ausgefliihrten Arbeiten sowie die Menge der beim Be-
trieb verbrauchten Energieerzeugnisse ersichtlich sein miissen. Die Aufzeichnungen sind
am Schluss des Kalenderjahrs abzuschlieRen.

(6) Fur Arbeiten, die ein in § 57 Absatz 2 Nummer 5 des Energiesteuergesetzes ge-
nannter Betrieb im Betrieb des Begulnstigten unter Verwendung von selbst bezogenen
Energieerzeugnissen ausgefuhrt hat, hat sich der Begunstigte von dem ausfuhrenden Be-
trieb Bescheinigungen ausstellen zu lassen, welche seine Anschrift, die des ausflihrenden
Betriebs, das Datum sowie Art und Umfang der ausgeflhrten Arbeiten, die hierflr ver-
brauchte Menge an Energieerzeugnissen und den hierfir zu zahlenden Geldbetrag enthal-
ten.

(7) Der Steuerentlastungsanspruch nach§ 57 des Energiesteuergesetzes entsteht mit
Ablauf des Entlastungsabschnitts (Absatz2 Satz 1).“

Artikel 8

AuBerkrafttreten

Die Verordnung Uber die Grenze des Freihafens Cuxhaven vom 28. November 2001
(BGBI. 1 S. 3778), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. September 2009 (BGBI.
| S. 3048) geandert worden ist, tritt am 1. Januar 2027 aulRer Kraft.

Artikel 9

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetztritt vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 am 1. April 2026 in Kraft.
(2) Die Artikel 5, 6 und 7 treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

(3) Artikel 1 trittam 1. Januar 2027 in Kraft
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EU-Rechtsakte:

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festle-
gung des Zollkodex der Union (ABI. L 269 vom 10.10.2013, S. 1; L 287 vom 29.10.2013, S. 90; L 267 vom
30.9.2016, S. 2; L 317 vom 1.10.2020, S. 41), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2022/2399 (ABI. L 317
vom 9.12.2022, S. 1) geandert w orden ist.

Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr.
952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Prazisierung von Bestimmungen
des Zollkodex der Union (ABI. L 343 vom 29.12.2015, S. 1; L 264 vom 30.9.2016, S. 44; L 101 vom 13.4.2017,
S. 164; L 192 vom 30.7.2018, S. 62; L 387 vom 19.11.2020, S. 24), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung
(EU) 2024/634 (ABI. L, 2024/634, 20.2.2024) geandert wordenist.

Verordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Festlegung
des Zollkkodex der Union (ABI. L 343 vom 29.12.2015, S. 558; L 101 vom 13.4.2017, S. 166; L 157 vom
20.6.2018, S. 27; L 387 vom 19.11.2020, S. 31), die zuletzt durch die Durchfihrungsverordnung (EU) 2024/ 635
(ABI. L, 2024/635, 20.2.2024) geandert wordenist.

Delegierte Verordnung (EU) 2016/341 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergdnzung der Verordnung
(EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ubergangsbestimmungen fir
bestimmte Vorschriftendes Zollkodex der Union, fir den Fall, dass die entsprechenden elektronischen Systeme
noch nicht betriebsbereit sind, und zur Anderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 (ABI. L 69 vom
15.3.2016, S. 1;L 101 vom 16.4.2016, S. 33; L 121 vom 11.5.2016, S. 1; L 101 vom 13.4.2017, S. 177; L 281
vom 31.10.2017, S. 34; L 96 vom 5.4.2019, S. 55; L 387 vom 19.11.2020, S. 26), die zuletzt durch die Delegierte
Verordnung (EU) 2021/234 (ABI. L 63 vom 23.2.2021, S. 1) gedndert w ordenist.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Mit diesem Gesetz soll die Freizone Cuxhaven aufgehoben werden. Die Betreiberin der
Freizone hat die Aufhebung beantragt, da aufgrund von Anderungen des europaischen
Zollrechts das wirtschaftliche Bedurfnis zur Aufrechterhaltung nicht mehr besteht.

Ferner werden zollrechtliche Regelungen an die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex
der Union (UZK) angepasst, die die bisherige Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates
vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften abgeldst hat. Zu-
dem erfolgten Anpassungen an zollrechtliche Regelungen entsprechend der Verordnung
(EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Erganzung der Verordnung (EU)
Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Prazisie-
rung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (Delegierte Verordnung zum Zollkodex)
sowie der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November
2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der
Union (Durchfuhrungsverordnung zum Zollkodex).

Daneben wird eine Regelung an die Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. Marz
1997 Uber die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehdrden der Mitgliedstaaten
und die Zusammenarbeit dieser Behérden mit der Kommission im Hinblick auf die ord-
nungsgemalfe Anwendung der Zoll- und Agrarregelung angepasst.

Der Entwurf beinhaltet ferner die Aufnahme von aktualisierten Rechtsgrundlagen fur eine
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen zollrechtliche Vorschriften. Die gegenwartigen
Bulgeldvorschriften entsprechen nicht mehr den aktuellen Erfordernissen im Hinblick auf
das Bestimmtheitsgebot bzw. decken neu zu schaffende Tatbestande nicht ab.

Daruber hinaus bedarfes allgemeiner Anpassungen von Begrifflichkeiten an das Zollrecht
der EU und an die Entwicklungen in der Rechtsschreibung der deutschen Sprache.

Des Weiteren setzt der Gesetzesentwurf eine weitere Malnahme zur Senkung der Ener-
giepreise um, indem die Steuerentlastung fur Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog.
»Agrardiesel“) wieder eingefuhrt wird.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
Die Freizone Cuxhaven wird aufgehoben.

Der Entwurf enthalt zudem notwendige Anpassungen von derzeitigen Bezugnahmen auf
die Verordnung (EG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des
Zollkodex der Gemeinschaften an die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union
und redaktionelle Anpassungen an die neue deutsche Rechtschreibung.

Folgende MalRnahmen sind dabei hervorzuheben:

1. Aktualisierung buRRgeldrechtlicher Vorschriften
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Dazu werden zum einen die bestehenden Ahndungsnormen im Gesetz aktualisiertund ins-
besondere die Verweisungen an das nunmehr geltende Rechtangepasst. Aus Griindender
Normenbestimmtheit werden nunmehr die Ermachtigungsgrundlagen fir die Festlegung
von Ahndungstatbestanden im Verordnungswege unmittelbar im ZollVG und im TrZollG
verortet. Die Ahndungsnormen werden unter Bertcksichtigung der jingeren verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechungin beiden Gesetzen umfassend aktualisiert. Zeitgleich wer-
den die Buligeldrahmen des ZollVG fur alle Zuwiderhandlungen auf mindestens 30.000
Euro angehoben und damit ein Gleichklang mit den Vorschriften des AuRenwirtschaftsge-
setzes geschaffen.

2. Regelung zu den IT-Verfahren der Zollverwaltung

Mit der hierzu neu eingefluigten Regelung soll eine mit Inkrafttreten des Unionszollkodex
anpassungsbedurftige Regelung zu den IT-Verfahren der Zollverwaltung in der Zollverord-
nung (ZollV) abgeldst und in das Gesetz Ubernommen werden.

3. Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 enthaltin § 9 gleitende Verweise auf die Strallenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung, die wegen deren Novelle in statische Verweise zu andern sind.
Der Bundesgerichtshofhat am 15.12.2022 — 1 StR 295/22 — entschieden, dass ein Verstol3
gegen die in der Kraftfahrzeugsteuer-Durchfiihrungsverordnung (KraftStDV) verankerten
Steuererklarungspflichten (§ 15 Absatz 1 KraftStDV) nicht zur Strafbarkeit wegen einer
Steuerhinterziehung nach § 370 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung (AO) fuhrt, da
die Pflicht allein in der Durchfihrungs-Verordnung nicht den Anforderungen gemaf Arti-
kel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) genugt. Demnach kann eine Tat nur bestraft
werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
Diese Erklarungspflichtensind daher aus der Verordnung in das Kraftfahrzeugsteuergesetz
2002 zu Uberflhren, um die entstandene Ahndungsliicke zeitnah zu schlie3en.

4. Energiesteuergesetz

Die Steuerentlastung fur Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. ,Agrardiesel®) wird
wieder eingeflnhrt.

L. Exekutiver FuBabdruck
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter oder beauftragte Dritte haben keinen we-
sentlichen Einfluss auf den Inhalt dieses Gesetzes genommen.

V. Alternativen

Es gibt keine Alternativen.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fur Artikel 1 (Aufhebung der Freizone
Cuxhaven) ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 5 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir Artikel 2 (Anderung der Abgabenordnung)
ergibt sich aus Artikel 108 Absatz5 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir Artikel 3 (Anderung des Zollverwaltungsge-
setzes) ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 5 GG.
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Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir Artikel 4 (Anderung des Truppenzollgeset-
zes) ergibt sich aus Artikel 73 Absatz1 Nummer 5 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir Artikel 5 (Anderung des Kraftfahrzeugsteu-
ergesetzes 2002) ergibt sich aus Artikel 105 Absatz2 Satz 2 erste Alternativei. V. m. Artikel
106 Absatz 1 Nummer 3 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir Artikel 6 (Anderung des Energiesteuerge-
setzes) ergibt sich aus Artikel 105 Absatz2 Satz 2 erste Alternative in Verbindung mit Arti-
kel 106 Absatz 1 Nummer 2 GG.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen Ver-
tragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

Die AnpassungenimEnergiesteuergesetzerfolgenunter Beachtungder Vorgaben des Uni-
onsrechts, insbesondere des EU-Beihilferechts und der EU-Energiesteuerrichtlinie.

VII. Gesetzesfolgen

Hinsichtlich der Aufldsung der Freizone Cuxhaven kann sich fur Wirtschaftsunternehmen,
die bisher die Freizone genutzt haben, eine Notwendigkeit der Anpassung von Geschafts-
modellen ergeben. Das europaische Zollrecht bietet insofern ausreichende Alternativen,
wie beispielsweise den Betrieb eines Zolllagers, um die wirtschaftlichen Aktivitaten fortzu-
fuhren.

1. Rechts-und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Aufhebung der Freizone Cuxhaven féllt der Aufwand fiir die zollrechtliche Uber-
wachung einer Freizone weg. Dartber hinaus ergibt sich die Mdglichkeit einer Nutzung fur
andere wirtschaftlich sinnvollere Projekte.

Im Ubrigen wird auf die entsprechenden Ausfiihrungen zum Erfiillungsaufwand verwiesen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Nachhaltigkeitsprifung gemal § 44 Absatz 1 Satz4 der Gemeinsamen Geschaftsord-
nung der Bundesministerien (GGO) ist erfolgt. Der Entwurf steht im Einklang mit den Leit-
gedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie, welche der Umsetzung der UN Agenda 2030 fur nachhaltige Ent-
wicklung dient.

Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen
Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Rechts umsetzt. Es un-
terstutzt dabei den Indikatorenbereich 16.1a. Das Gesetz erleichtert durch die effektivere
und effizientere Bekampfung von Zuwiderhandlungen gegen Zollvorschriften die Sicherung
des Zoll- und Steueraufkommens der Bundesrepublik Deutschland und der Europaischen
Union und kann somit fir einen Riickgang im Bereich der Kriminalitat sorgen.

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezuglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben.

Zur Wiedereinfiihrung der Steuerentlastung nach § 57 Energiesteuergesetz (sog. .Agrar-

diesel*)
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Die MaRnahme wird von Buchstaben d) der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - wirtschaftlich erfolgreich sowie 6kologisch und sozial
tragfahig sowie generationengerecht gestalten - erfasst. Unterstltzt werden vor allem die
Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - und 8.4 - wirtschaftliche Leis-
tungsfahigkeit. Zudem kann die Regelung positiv auf den Indikatorenbereich 8.5.a — Be-
schaftigung - wirken. Die Steuerentlastung dient der Aufrechterhaltung einer unabhangigen
Versorgung sowie der Schaffung guter Investitionsbedingungen und der Starkung der in-
ternationalen Wettbewerbsfahigkeit der deutschen Agrar- und Forstwirtschaft. Die Mal3-
nahme ist jedoch nicht nachhaltig in Bezug auf die Nr. 3.a der Prinzipien einer nachhaltigen
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - erneuerbare Naturglter und Bdden
nur im Rahmen ihrer Regenerationsfahigkeit nutzen und Freisetzung von Stoffen nur unter
Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der 6kologischen Grenzen der Tragfahigkeit
naturlicher Systeme - sowie die Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung -, 7.1.a - Res-
sourcenschonung - und 13.1.a - Klimaschutz. Der Einsatz erneuerbarer Energien wird
durch die Gesetzesanderung gefoérdert, daher entwickelt die Manahme zukulnftig eine po-
sitivere Wirkung auf die vorgenannten Indikatorenbereiche.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Im Einzelplan 08 (Zollverwaltung und ITZBund) entstehen durch das Gesetzim Finanzpla-
nungszeitraum Ausgaben in Hohe von rund 36 051 000 Euro.

Im Jahr 2027 wird fur Bund mit Mindereinnahmen in Hohe von 321 000 000 Euro und in
den folgenden Jahren mit jahrlich 430 000 000 Euro gerechnet. Dem gegentiber wird im
Jahr des Inkrafttretens mit Mehreinnahmen in Ho6he von 50 000 Euro und in den folgenden
Jahren mit jahrlich 68 000 Euro gerechnet.

Im Einzelnen entstehen der Zollverwaltung (Bund), Kapitel 0813, im Jahr 2026 Ausgaben
fur die IT-Anpassung des Zollportals und des [T-Verfahrens ADLER in Héhe von rund
200 000 Euro. AulRerdem ist mit Personalkosten inklusive personalbezogenen Sachkosten
sowie Versorgungsrucklagen in Hbhe von 5 106 000 Euro zu rechnen. Ab dem Jahr 2027
erhohen sich die Ausgaben flr Personal und personalbezogene Sachkosten inklusive Ver-
sorgungsrucklagen aufinsgesamt 10 238 000 Euro. Fir die nach dem Gesetz neu hinzu-
kommenden Aufgaben istim Bereich der Zollverwaltung ab dem Jahr des Inkrafttretens ein
dauerhafter Personalmehrbedarf von insgesamt 101 Arbeitskraften (AK) (76 mD und
25 gD) erforderlich. Beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Kapitel 0816, ent-
stehen durch das Gesetz im Jahr 2027 einmalige Sachausgaben in Héhe von rund
30 000 Euro sowie jahrliche Sachausgabenin Hohe von 26 000 Euro.

Fur Zustellung und Porto fallen jahrlich 1 000 Euro an.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmafig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden.

HH-Jahr [Jahr 1] des | [Jahr 2] [Jahr 3] [Jahr 4]
Inkraft-
tretens
Kapitel Titel In T Euro
Tit. 422 01 2698 5396 5 396 5 396
0813 Tit. 511 01 1128 2 255 2 255 2255
Tit. 812 01 563 1128 1128 1128
Tit. 427 09
Tit. 511 01 1 1 1 1
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Tit. 532 01 200 0 0 0
Summe 4590 8780 8780 8780
Tit. 422 01
0816 Tit. 511 01
Tit. 812 01
Tit. 511 01 6 6 6
Tit. 532 01 20 20 20
Tit. 812 02 30
Summe 0 56 26 26
0811 (Zoll) Tit. 634 03 716 1432 1432 1432
0811 (ITZBund) Tit. 634 03
Summe 716 1432 1432 1432
Summe Epl. 08 / HH-Jahr 5306 10 268 10 238 10 238
Anteiliger Umstellungsauf- 200 30
wand
Anteiliger laufender Aufw and 5106 10 238 10 238 10 238
Gesamtsumme 36 051

Aufgrund der Anderung beziiglich der Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das ZoIVG
wird mit Mehreinnahmen im Jahr des Inkrafttretens in Hohe von 50 000 Euro und in den
folgenden Jahren mit jahrlich 68 000 Euro gerechnet.

Art derEinnahme Kapitel HH-titel HH-Jahr Einzelbetrag Anzahl Gesamt- | Gesamtin
(Hohe der Ge- einnah- | T Euro
bihr)in Euro menin

Euro

Geldbulle (ohne Geldbu- | 0813 11201 [Jahr 1] ] 200 252 50400 50

3en nach Verwarnung) des In-

krafttre-
tens

Gesamt[Jahr 1] 50

GeldbuBe (ohne Geldbu- [ 0813 11201 [Jahr2] 200 252 50400 50

Ren nach Verwamung)

Verwarnungsgelder und | 0813 11201 [Jahr3] 45 266 11970 12

GeldbuBen nach Ver-

warmnung

Gebihren nach § 107 | 0813 11101 [Jahr4] 25 253 6 325 6

Absatz 1 Gesetz Uber

Ordnungswidrigkeiten

(OwiG)

[Jahr2] 68
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Dem Bund entstehen zudem Steuermindereinnahmen wie folgt:

(Steuermehr-/ -mindereinnahmen (-) in Mio. €)
Nr. | MalRnahme Steuerart / Volle Jahreswirkung' Kassenjahr
Gebietskor- | 05 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
perschaft
1 § 57 EnergieStG? Insg. - - 430 - 430 - 430 - 430 - - -321 - 430 - 430
Wiedereinf h- EnergieSt - -430 -430 | -430 | -430 - - -321 -430 | -430
rung der Steu-
erentlastung fir
Betriebe ~ _ der Bund - ~430 | -430 | -430 | -430 - . 321 | -430 | -430
Land- und Forst-
wirtschaft EnergieSt - -430 | -430 | -430 | -430 - - -321 -430 | -430
(sog. "Agrardie-
sel")
Lander - - - - - -
Gem. - - - - - -
Einanzielle Aus-
2 wirkungen insge- Insg. - -430 -430 -430 -430 - - -321 -430 -430
samt
EnergieSt - - 430 - 430 - 430 -430 - - -321 - 430 -430
Bund - - 430 - 430 - 430 - 430 - - -321 -430 - 430
EnergieSt - - 430 - 430 - 430 -430 - - - 321 - 430 -430
Lander - - - - - -
Gem. - - - - - -
Anmerkungen:
" | Wirkungim Veranlagungsjahr
2 Da die Steuerbegiinstigung mittels nachtraglichem Entlastungsverfahren gewahrt werden, erfolgen die kassenwirksamen Steuemin-
dereinnahmen zeitlich verzégert.

Die unmittelbaren Steuermindereinnahmen im Bereich Energiesteuer stellen Entlastungen
der Unternehmen dar, aus denen sich vor allem Uber hdohere Investitionen zusatzliches
Wirtschaftswachstum ergeben sollte. Diese durfte sich flr sich genommen positiv auf das
Aufkommen bei anderen Steuerarten auswirken, ohne die unmittelbaren Mindereinnahmen
vollstandig zu kompensieren.

4. Erfillungsaufwand

Aus betrieblichen Grinden ist der Rickbau des Zollzauns nicht vorgesehen, dessen unge-
achtet hat der Betreiber zugesagt, die Kosten fiir den Rickbau zu Gbernehmen. Umstel-
lungsaufwand im Zusammenhang mit der Aufhebung der Freizone Cuxhaven fur die offent-
lichen Haushalte entsteht nicht.

Deradministrative Aufwand der durch den Betrieb der Freizone entstandenen ist, entspricht
dem administrativen Aufwand der durch die zukiinftig anwendbaren Zollverfahren entsteht.

Zum Erfullungsaufwand im Einzelnen:

Zu Artikel 1 (Auflésung Freizone Cuxhaven)
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Jahrli- _— . .
che Jahrlicher AufwandproFall | Jahrlicher Erflllungs-auf-
Ifd. | Artikel Regelungsentw urf; Norm (§8); (Minuten * Lohnkosten pro | wand (in Tsd. Euro) oder
. Fallzahl ) . A .
Nr. Bezeichnung der Vorgabe und Stunde (Hierarchieebene) »geringfugig“ (Begrin-
Einheit + Sachkosten in Euro) dung)
§ 14 ZolV 40 Geringfiigig (geringe Fall-
zahl)
1 Mehraufw and bei Aufldsung der Frei- | See-
zone Cuxhaven, da damit Bearbeitung | schiffe
der Vordrucke 0110 und 0111 durch
die Zollstelle erforderlich

Zu Artikel 2 (Anderung der Abgabenordnung)

Es ergibt sich kein Erfullungsaufwand.

Zu Artikel 3 (Anderung des Zollverwaltungsgesetzes)

Es entsteht ein nur geringfugiger Erfullungsaufwand.

Jahrlicher Aufw and pro Fall

(Minuten * Lohnkosten pro

Stunde (Hierarchieebene)
+ Sachkosten in Euro)

Jahrlicher Erflllungs-auf-
w and (in Tsd. Euro) oder
»geringfugig“ (Begrin-
dung)

Jahrli-
lfd. | Artikel Regelungsentw urf; Norm (§8); che
; Fallzahl
Nr. Bezeichnung der Vorgabe und
Einheit
§ 31 Abs. 2 40

Ahndung von VerstoRen gegen Art. | Be-

geringflgig (geringe Fall-
zahl)

Ahndung von VerstoRen gegen Art. | Be-

2 18a Abs.4 S. 3i.V.m. Abs. 50der 6 S. | scheid
1 VO (EG) Nr. 515/97 (Containersta-
tusmeldungen) - Enleitung durch
StraBu
§ 31 Abs. 2 32 geringfugig (geringe Fall-

zahl)

Ahndung von VerstoRen gegen Art. | Be-

4 18a Abs.4 S. 3i.V.m. Abs. 50der 6 S. | scheid
1 VO (EG) Nr. 515/97 (Containersta-
tusmeldungen) - Enstellung durch
StraBu

3 18a Abs.4 S. 3i.V.m. Abs. 50der 6 S. | scheid
1 VO (EG) Nr. 515/97 (Containersta-
tusmeldungen) - BuBgeldbescheide
durch StraBu
§ 31 Abs. 2 8 geringfugig (geringe Fall-

zahl)

§ 31 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 7 und § | 34
26 Abs.4 TrZollG
5 Be-

Vollstreckung - Vollstreckungsinnen- | scheid
dienst - von Buligeldbescheiden

geringfligig (geringe Fall-
zahl)

§ 31 Abs. 2, Abs. 3 und Abs.7 und § | 12
26 Abs.4 TrZollG
6 Be-

Vollstreckung - VollstreckungsauRen- | scheid
dienst - von Buf3geldbescheiden

geringfligig (geringe Fall-
zahl)
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Jahrli- Jahrli . .
. he ahrlicher AufwandproFall | Jahrlicher Erfullungs-auf-
Ifd. | Artikel Regelungsentw urf; Norm (§8); FC (Minuten * Lohnkosten pro | wand (in Tsd. Euro) oder
. allzahl ) . PR N
Nr. Bezeichnung der Vorgabe und Stunde (Hlerarchleebene) »geringfugig“ (Begrin-
Einheit + Sachkosten in Euro) dung)
§31 Abs. 3 282 geringfligig (geringe Fall-
zahl)
Ahndung von VerstéRen gegen | Be-
7 Art. 139 Abs. 7, 245 Abs. 1 und 248 | scheide
Abs. 2 UZK (Gestellungspflichtverlet-
zung, Vorz. Entfernen): Vorort-Bear-
beitung
§ 31 Abs. 3 127 geringfligig (geringe Fall-
zahl)
Ahndung von VerstéRen gegen | Be-
8 Art. 139 Abs. 7, 245 Abs. 1 und 248 | scheide
Abs. 2 UZK (Gestellungspflichtverlet-
zung, Vorz. Entfernen): Enleitung
durch StraBu
§ 31 Abs. 3 Ahndung von Ver- | 127 geringfugig (geringe Fall-
stoRen gegen Art. 139 Abs. 7, 245 zahl)
9 Abs. 1 und 248 Abs. 2 UZK (Gestel- | Be-
lungspflichtverletzung, Vorz. Entfer- | scheide
nen): BulRgeldbescheide durch StraBu
§31 Abs. 3 28 geringfligig (geringe Fall-
zahl)
Ahndung von VerstéRen gegen | Be-
Art. 139 Abs. 7, 245 Abs. 1 und 248 | scheide
10 Abs. 2 UZK (Gestellungspflichtverlet-
zung, Vorz. Entfernen): Enstel-
lung/Verw arnung durch StraBu (Ge-
stellungspflichtverletzung, Vorz. Ent-
fernen): Einstellung/Verw arnung
durch StraBu
§ 31 Abs. 7 und § 26 Abs. 4 TrZollG- | 13 geringfligig (geringe Fall-
Verlangerung der Verfolgungsverjah- zahl)
11 rung aufgrund Anhebung der BuRgeld- | Be-
androhung - zuséatzl. BuBgeldverfah- | scheide
ren der StraBus
Zustellung Pfandungs- und Einzie- | 215 geringflgig (geringe Fall-
hungsverfiigung mit Postzustellungs- | Porto zahl)
12 urkunde, Vollstreckungsankindiung
und 2 weitere Schreiben, Zustellung
BuRgeldbescheide mit Postzustel-
lungsurkunde,

Zu Artikel 4 (Anderung des Truppenzoligesetzes)

Es ergibt sich kein Erfullungsaufwand.

Zu Artikel 5 (Anderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes)

Es ergibt sich kein Erfullungsaufwand.

Zu Artikel 6 und 7 (Anderung des Energiesteuergesetzes und der Energiesteuer-Durchfiih-

rungsverordnung)
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Erfiullungsaufwand fir Blrgerinnen und Birger

Es ergibt sich kein Erfullungsaufwand.

Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Drucksache 473/25

Es entsteht ein jahrlicher Personalmehraufwand in Hohe von 7.860.000 Euro, der sich vol-
standig durch die Wiedereinfuhrung der Steuerentlastung fur Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft ergibt.

Im Einzelnen:
Jahrliche ﬁiﬁr('ﬁﬁieﬁ”fvﬁﬂﬂféi Jahrlicher Erfillungs-auf-
Ifd. | Artikel Regelungsentw urf; Norm (§8); Fallzahl . wand (in Tsd. Euro) oder
N Bezeich der V b dE ten pro Stunde (Hierar- sl (B
Ir. ezeichnung der Vorgabe und Ein- chieebene) + Sachkosten »geringfugig® (Begriin-
heit . dung)
in Euro)
Artikel 6, § 57 Abs. 1 EnergieStG-E 16 311 111 Minuten * 25,60 772
Euro/Std (mittleres Quali-
13 | Entlastungsfahigkeit fiirgem. § 2 Abs. | Antrage fikationsniveau)
4 EnergieStG dem Gasdl gleichge-
stellte Erzeugnisse
Artikel 6, § 57 Abs. 1 EnergieStG-E 145 942 111 Minuten * 25,60 6912
14 Euro/Std (mittleres Quali-
Entlastungsantrége aufgrund Wieder- | Antrige fikationsniveau)
einflihrung des sog. ,Agrardiesel*"
Artikel 6, § 57 Abs. 1 EnergieStG-E 6 537 63 Minuten * 25,60 176
Euro/Std (mittleres Quali-
15 | EnSTransV-Erklarungen aufgrund Erklarun- fikationsniveau)
Wiedereinfiihrung des sog. ,Agrardie- | gen
sels”

Im Sinne der ,One in, one out“-Regel der Bundesregierung stellt der jahrliche Erfullungs-
aufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein ,In“ von rund 7 860 000 Euro
dar. Dieser resultiert aus der Wiedereinfiihrung der sog. ,Agrardieselentlastung®, die sich
derzeit noch in der Abwicklung befindet. Dieser Aufwand besteht daher in vorgenannten
Fallen bereits heute. Eine Pflicht zur Beantragung der Entlastung besteht nicht.

Erfillungsaufwand fir die Verwaltung:

Fur die Zollverwaltung entsteht jahrlicher Personalaufwand in Hohe von

4728 000 Euro.

rund

Im Einzelnen:
Jahrli- _— .y .
h Jahrlicher Aufw andproFall | Jahrlicher Erflillungs-auf-
Ifd. | Artikel Regelungsentw urf; Norm (8§§); F(ilzehl (Minuten * Lohnkosten pro | wand (in Tsd. Euro) oder
Nr. Bezeichnung der Vorgabe a ng Stunde (Hierarchieebene) ~geringfugig“ (Begrin-
und + Sachkosten in Euro) dung)
Einheit
Artikel 6, § 57 Abs. 1 EnergieStG-E 135211 46,7 Minuten * 54 080 3557
Euro/p.a. (m.D.)
16 | Entlastungsantrédge durch Wiederein- | Antrége
fihrung des sog. ,Agrardiesels (Be-
arbeitung durch mD)
. ) 27042 46,7 Minuten * 64 640 851
17 | Artikel 6, § 57 Abs. 1 EnergieStG-E Euro/p.a. (g.D.)
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Ji?}g‘ Jahrlicher Aufw and proFall | Jahrlicher Erfillungs-auf-
Ifd. Artikel Regelungsentw urf; Norm (§8); (Minuten * Lohnkosten pro [ wand (in Tsd. Euro) oder
. Fallzahl . . A .
Nr. Bezeichnung der Vorgabe und Stunde (Hierarchieebene) ~geringfugig“ (Begrin-
Einheit + Sachkosten in Euro) dung)
Entlastungsantrédge durch Wiederein- Antrage
fuhrung des sog. ,Agradiesels” (Bear-
beitung durch gD)
. . 925 90 Minuten * 64 640 56
" Artikel 6, § 57 Abs. 1 EnergieStG-E Euro/p.a. (g.D.)
Rechts-
Rechtsbehelfe behelfe
Artikel 6, § 57 Abs. 1 EnergieStG-E 6 537 60 Minuten * 64 640 264
Euro/p.a. (g.D.)
19 | EnSTransV-Erklarungen, aufgrund | Erkla-
der Wiedereinfiihrung der sog. ,Agrar- [ rungen
dieselentlastung®

Ferner entsteht fur die Zollverwaltung durch Anpassungendes IT-Verfahrens ,ADLER" ein-
maliger Sachaufwand in Hohe von rund 200 000 Euro.

Fur das ITZBund entstehen keine Personalaufwendungen; es entstehen lediglich geringfu-
gige einmalige und jahrliche Sachkosten.

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschliel3lich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
weiteren Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten.

Unbeabsichtigte Nebenwirkungen im Sinne von § 44 Absatz 1 GGO sind nicht bekannt.
Insbesondere KMU profitieren von der Wiedereinfihrung des Steuerentlastung flir Betriebe
der Land- und Forstwirtschaft nach § 57 EnergieStG.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Unter Bertcksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannem
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemal § 2 der
Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

Das Vorhaben hat keine weiteren Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher.

Der Gleichwertigkeits-Check des Gesetzesvorhabens ergab keine Auswirkungen auf die
Lebensverhalinisse, genauer die Bereiche Wirtschaft, Beschaftigung, Infrastruktur, Da-
seinsvorsorge,demografische Entwicklung sowie kulturelles und soziales Zusammenleben.

Dieses Vorhabenistnichtflreinen Praxischeck geeignet, da keine weiteren burokratischen
Hemmnisse flr die Wirtschaft geschaffen werden.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Regeln sollen dauerhaftwirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. Eine
Evaluierung (mit Ausnahme der Regelung nach Artikel 6 und 7) ist nicht notwendig.
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Da Steuersubventionen nach den subventionspolitischen Leitlinien grundsatzlich nicht un-
befristet und ohne Degression zur Anwendung kommen sollten, sollte eine Evaluierung in-
nerhalb von fuinf Jahren nach Inkrafttreten eingeleitet werden. Im Rahmen der Evaluierung
sollte u.a. untersuchtwerden, ob die Begunstigung vorwiegend fossiler Energieerzeugnisse
durch die Wiedereinfuhrungder Steuerentlastung flr Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(sog. ,Agrardiesel”) fortgefihrt werden sollte oder ggf. eine gezieltere Forderung aufierhalb
des Energiesteuerrechts zum Beispiel zur Anschaffung klimafreundlicherer landwirtschaft-
licher Fahrzeuge initiiert werden kdnnte.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven)
Zu §0

Auf Antrag der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG als Betreiberin der Freizone soll der
Freihafen Cuxhaven (Freizone i. S. d. § 1 Absatz1 Satz 1 ZollVG) aus wirtschaftlichen
Grinden aufgehoben werden.

Der Freihafen Cuxhaven wurde zuletzt bereits durch die Verordnung zur Anderung der Ver-
ordnung Uber die Grenze des Freihafens Cuxhaven vom 18. September 2009 (BGBI. |
S. 3048) verkleinert.

Daruber hinaus steht das wirtschaftliche Bedurfnis zur Aufrechterhaltung der Freizone
Cuxhaven (Freizone i. S.d. § 1 Absatz 1 Satz 1 ZollVG) in keinem sinnvollen Verhaltnis
zum administrativen und personellen Aufwand der Wirtschaftsbeteiligten und der Zollver-
waltung. Zum einen haben sich im Rahmen von Anderungen des europaischen Zollrechts
die Regelungen zu den Formalitaten in Freizonen denen in anderen Seehéafen, die keinen
Freizonenstatus besitzen, angeglichen, zum anderen wird die Freizone Cuxhaven nur noch
in begrenztem Umfang Uberhaupt fur die Lagerung von Nicht-Unionswaren genutzt.

Die Aufhebung einer Freizone kann nurdurch ein Gesetz erfolgen, da durch die Anderung
der wesentliche Bestand der Freizone beruhrt ist (§ 20 ZollVG). Die Kosten flur die erforder-
lichen Baumalnahmen (z. B. Riickbau des Zollzauns) tragt die Niedersachsen Ports GmbH
& Co. KG als Betreiberin der Freizone.

Zu Artikel 2 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des Artikels 5 Nummer
24 UZK.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des Artikels 5 Nummer
23 UZK.

Zu Nummer 3

Die Streichung dieses Tatbestandsmerkmals ist erforderlich, da es seit der Aufhebung des
Einfuhrverbots des § 3 Branntweinmonopolgesetzzum 1. Januar 2004 (BGBI. |1 2003, 2926)
ins Leere lauft und spatestens mit der Abschaffung des Branntweinmonopols zum1. Januar
2018 (BGBI. 12013, 1650) ohne weitere Bedeutung ist.
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Zu Artikel 3 (Anderung des Zollverwaltungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine Anpassung an europaisches Recht. Artikel 135 Absatz1 UZK er-
machtigt die Mitgliedstaaten Einzelheiten und Verkehrswege festzulegen, aufdenen Waren
nach dem Verbringen in das Zollgebiet der Union zur zustandigen Zollstelle transportiert
werden muissen. Hiervon wird in Absatz 1 Gebrauch gemacht. Die Regelungen fiir den
Luftverkehr (bisher in Absatz 2 enthalten) wurden dabei mit aufgenommen. Ausnahmen
von der Beforderungspflicht kdnnen auf EU-Ebene nach Artikel 135 Absatz5i. V. m. Artikel
138 UZK mittels Durchfluhrungsrechtsakten der Kommission oder auf nationaler Ebene
durch Rechtsverordnung nach § 2 Absatz 5 und 6 des Zollverwaltungsgesetzes geregelt
werden. Nach HdR 2024 wurde die Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer 2 gesamt

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die neue deutsche Rechtschreibung und
an die ubliche Schreibweise in Gesetzen.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des Artikels 5 Nummer
24 UZK.

Zu Buchstabe c
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die ubliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die korrekte Bezeichnung des Bun-
desministeriums des Innern.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tUbliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tbliche Schreibweise in Gesetzen.
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Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tbliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 8

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Nummer 9

Nach Artikel 6 UZK erfolgtder nach den zollrechtlichen Vorschriften erforderliche Austausch
von Informationen grundsatzlich mittels elektronischer Datenverarbeitung. Die wesentli-
chen Regelungen, insbesondere zu den gemeinsamen Datenanforderungen und Registrie-
rungspflichten, ergeben sich unmittelbar aus dem Unionsrecht. § 28a ZollVG-E ermachtigt
die Generalzolldirektion, soweit erforderlich und im Rahmen der unionsrechtlichen Vor-
schriften zulassig, erganzende Regelungen zu treffen. Die Vorschrift soll die bereits beste-
hende Regelung aus § 8a ZollV ablésen und den geringfligig angepassten Regelungsge-
halt ins Gesetz Uberflhren.

Absatz 2 enthalt ein konkretes Handlungsgebotan den Datenubermittler die durch die Ge-
neralzolldirektion bestimmten Voraussetzungen und Modalitadten einzuhalten und die Ver-
fahren ordnungsgemalf zu bedienen. Nach HdR 2024 wurde die Vorschrift neu gefasst.
Zu Nummer 10

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Ubliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 11

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Nummer 12

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Uberschrift.

Zu Nummer 13 (§ 31 Ordnungswidrigkeiten)

Es bedarf einer Anpassung der BuRgeldtatbestande im ZollVG, die sich zum einen auf das
geltende europaische Zollrecht beziehen und zum anderen dem Bestimmtheitsgebot ent-

sprechen mussen. Die neue Vorschrift berlicksichtigt dabei insbesondere den Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom 21. September 2016 — 2 BvL 1/15.
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Zu § 31 (BuBRgeldvorschriften)
Zu Absatz 1
Zu Nummer 1

Dieser Tatbestand befand sich bisherin § 31 Absatz1 Nummer 1 und 2 ZollVG und wurde
redaktionell gekurzt.

Zu Nummer 2

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31 Absatz 1 Nummer 1 ZollVG. Aus Griinden der
Systematik und der Bestimmtheit wurde er nunmehr separat erfasst.

Zu Nummer 3

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31 Absatz 1 Nummer 1 ZollVG. Aus Griinden der
Systematik und der Bestimmtheit wurde er nunmehr separat erfasst.

Zu Nummer 4

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31 Absatz1 Nummer 1 ZollVG. Aus Grunden der
Systematik und der Bestimmtheit wurde er nunmehr separat erfasst.

Zu Nummer 5

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31a Absatz1 Nummer 1 ZollVG.

Zu Nummer 6

Diese Tatbestande befanden sich bisherin § 31 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 2a, Absatz 1
Nummer 3, 4 und 5, § 31a Absatz 1 Nummer 4 ZollVG. Aus Grinden der Systematik und
der Bestimmtheit wurden diese nunmehr zusammengefasst.

Zu Nummer 7

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31 a Absatz1 Nummer 3 ZollVG.

Zu Nummer 8

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31a Absatz1 Nummer 5 ZollVG.

Zu Nummer 9

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31a Absatz1 Nummer 6 ZollVG.

Zu Nummer 10

Der Tatbestand befand sich bisherin § 31 Absatz2 Nummer 3 ZollVG und wurde redaktio-
nell gekurzt.

Zu Nummer 11

Der Tatbestand befand sich bisher in § 31 Absatz 1a ZollVG und wurde redaktionell ange-
passt.
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Zu Nummer 12

Der Tatbestand befand sich bisher in § 31 Absatz2 Nummer 4 ZollVG und wurde redaktio-
nell gekurzt.

Zu Nummer 13

Der Tatbestand befand sich bisher in § 31 Absatz2 Nummer 5 ZollVG und wurde redaktio-
nell gekurzt.

Zu Nummer 14

Es handelt sich um ein sogenanntes unechtes Blankett mit Ruckverweisungsklausel. Der
BuRgeldtatbestand wird auRerhalb des Gesetzes umschrieben, um eine vereinfachte und
rasche BuRgeldbewehrung fiir die Rechtsnormen herbeizufiihren, die einer haufigen Ande-
rung unterliegen. Das BuRgeldblankett genligt dem Bestimmtheitsgebot. Es bezeichnet die
zu bewehrenden Vorschriften durch eine paragrafengenaue Angabe der Verordnungser-
machtigung und enthalt eine Rlckverweisungsklausel.

Zu Nummer 15

Der Tatbestand befand sich bisherin § 31 Absatz2 Nummer 6 ZollVG und wurde redaktio-
nell angepasst.

Zu Absatz 2

Die Schaffung dieses Bulgeldtatbestands dientder Umsetzung einer Vorgabe aus der Ver-
ordnung (EU) 2015/1525 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. September
2015 (ABI. L 243 vom 18.9.2015, S. 1) mit der die Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates
vom 13. Marz 1997 Uber die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehérden der
Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behérden mit der Kommission im Hinblick
auf die ordnungsgemafle Anwendung der Zoll- und Agrarregelung (ABl. L 82 vom
22.3.1997, S. 1) geandert wurde.

Zu Absatz 3

Dieser Tatbestand befand sich bisher in § 31a Absatz2 ZollVG. Er wurde neu gefasst, um
auch Zuwiderhandlungen gegen die in Artikel 248 Absatz 2 UZK normierte Gestellungs-
pflicht beim Verbringen von Waren aus einer Freizone in das Ubrige Zollgebiet der Union
und die in Artikel 139 Absatz 7 UZK normierte Pflicht, die gestellte Ware nicht ohne Zustim-
mung der Zollbehérden vom Ort der Gestellung zu entfernen, zu bewehren.

Zu Absatz4

Diese Vorschrift befand sich bisherin § 31a Absatz 3 ZollIVG. Aufgrund einer offensichtli
chen Unrichtigkeit wurde bezlglich des Datums des ABI. L 435 eine redaktionelle Korrektur
vorgenommen. Fernerwurde ein sprachlicher Gleichklangin Bezug auf das Wort ,Barmittel*
hergestellt.

Zu Absatz 5

In Umsetzung verfassungsrechtlicher Rechtsprechung wurde eine Ermachtigung zum Er-
lass von Buligeldvorschriften im Falle der Gefahrdung von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben
bei Zuwiderhandlungen gegen unionsrechtliche Zollvorschriften im ZollVG aufgenommen.
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Zu Absatz 6

Die Regelungen zur BuRgeldhdhe ergaben sich bisher aus dem § 31a Absatz 4 ZollVG
bzw. werden nunmehr angeglichen. Eine sachliche Rechtfertigung fir unterschiedliche
BuRRgeldrahmen ist nicht gegeben, da es sich in allen Fallen der Zuwiderhandlungen gegen
zollrechtliche Vorschriften um vergleichbare Ordnungswidrigkeiten handelt. Um einen
Gleichklang mit den Vorschriften des ZollVG und des AulRenwirtschaftsgesetzes zu schaf-
fen, wird der BulRgeldrahmen fur alle Zuwiderhandlungen nach § 31 ZollIVG-E, die bisher
schon im § 31 ZollVG aufgefiuhrt waren, auf 30 000 Euro angehoben.

Zu Absatz7

Die Regelungen zur Verwaltungsbehdrde ergaben sich bisher aus dem § 31a Absatz 5
ZollVG.

Zu Absatz 8

Dieser Absatz ermachtigt das Bundesministerium der Finanzen, durch Rechtsverordnung
die Tatbestande, die als Ordnungswidrigkeit nach in Absatz5 geahndet werden kénnen, zu
bezeichnen. Er genugt den bundesverfassungsgerichtlichen Anforderungen der Normen-
bestimmtheit.

Zu Absatz 9
Diese Regelung befand sich bisherin § 31a Absatz6 ZollVG.
Zu Absatz 10

Die Anderung ist erforderlich, da das EinflieRen rechtswidrig erzielter Erlése in den Finanz-
und Wirtschaftskreislauf und die Umleitung von Geldern zur Finanzierungillegaler Aktivita-
ten zu Verzerrungen und zu Wettbewerbsnachteilen fur gesetzestreue Blrgerinnen und
Burger sowie Unternehmen fuhren. Diese Praktiken kdnnen zudem kriminelle und terroris-
tische Aktivitaten fordern, welche ihrerseits die Sicherheit der Bundesrepublik gefahrden
(vgl. dazu Erwagungsgrund 2 der Verordnung (EU) 2018/1672 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2018 Uber die Uberwachung von Barmitteln, die in
die Union oder aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1889/2005).

Die sogenannte ,Schattenwirtschaft®ist noch immer zum Gberwiegenden Teil bargeldba-
siert. Bargeld ist leicht zu transportieren und zu verbergen und hinter-lasst dartuber hinaus
keine ,Papierspur®. Gleiches gilt fir dem Bargeld gleichgestellte Zahlungsmittel im Sinne
der VO (EU) 2018/1672.

Aufgrund der auch grenziiberschreitenden Zunahme des unbaren Zahlungsverkehrsin den
vergangenen Jahrzehnten ist es in legalen Lebenssachverhalten nur noch selten erforder-
lich, groRe Bargeldtransporte Uber Landesgrenzen hinweg durchzuflihren. Zwar existieren
zahlreiche Grlinde, Bargeld auch in gréReren Mengen Gber Grenzen zu transportieren. Mit
der Zunahme — auch grenziber-schreitend — unbar abgewickelter Zahlungsstrome in den
vergangenendJahrzehnten nimmtjedoch insbesondereflr natlrliche Personen die Notwen-
digkeit, groRere Mengen Bargeld oder gleichgestellter Zahlungsmittel Giber Landesgrenzen
zu transportieren, ab. Hinzu kommt innerhalb der Europaischen Union die Verfligbarkeit der
Gemeinschaftswahrung an Geldausgabeautomaten auch im Ausland. Schliel3lich durfte
eine gewisse Verlustangst grof3e Teile der Bevdlkerung davon abhalten, groRere Mengen
Bargeld oder gleichgestellter Zahlungs-mittel im internationalen Verkehr mit sich zu fihren.
Das Risiko, dass bei gleichwohl erfolgenden grof3en Bargeldtransporten im internationalen
Verkehr durfte daher das Risiko gestiegen sein, dass diese der Geldwasche, Terrorismus-
finanzierung oder Sanktionsumgehung dienen, durfte daher gestiegen sein.
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In der Praxis der Behdrden der Zollverwaltung kénnen die Barmittel oder gleichgesteliten
Zahlungsmittel bei Verletzung der Anmeldepflichten zunachst gemal® § 12a Absatz 7
Satze 1 und 2 des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG) fiir 30 bis 90 Tage sichergestellt wer-
den, um ihre Herkunft oder ihren Verwendungszweck aufzuklaren. Ist nach diesem Zeit-
raum eine Abgabe an die Strafverfolgungsbehdrden wegen beispielsweise Geldwasche-
verdachts nicht moglich, sind die Barmittel an denjenigen herauszugeben, bei dem sie si-
chergestellt worden sind.

Mittels einer GeldbufRe kann dabei haufig nur ein geringer Teil der nicht deklarierten Bar-
mittel oder gleichgestellten Zahlungsmittel einbehalten werden, da bei der Bemessung der
Geldbule u. a. die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Taters zu berucksichtigen sind. Eine
Geldbul3e sollder betroffenen Person den Unrechtsgehaltihrer Handlungen vor Augen fuh-
ren. Eine Festlegung der Geldbulie muss sich daher an den persodnlichen Umstanden des
Taters, also dessen wirtschaftlichen Verhaltnissen messen. Zudemsollgemal § 17 Absatz
4 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) der mit der Rechtsverletzung entstandene wirt-
schaftliche Vorteil abgeschdpft werden. Gerade bei nahezu mittellosen Bargeldkurieren
fuhrt dies in der Praxis oft zu einer nur geringen BuRgeldhdhe, mit der Folge, dass der
verbleibende groRere Teil der sichergestellten Barmittel herausgegeben werden muss.
Beide Bewertungskriterien sind aber auf den moglicherweise fahrlassig handelnden, ggf.
nahezu mittellosen Bargeldkurier nicht anwendbar.

Im Ergebnis kann somit haufig nur ein geringer Teil der nicht deklarierten Barmittel oder
gleichgestellten Zahlungsmittel als Bul3geld einbehalten werden, wahrend der verbleibende
groRere Teil an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben werden muss.

Die FATF hat daher in ihrem Landerbericht fur Deutschland aus dem Jahre 2022 die ge-
setzlichen Regelungen und die Sanktionspraxis in ,Bargeldschmuggelfallen“ vor dem Hin-
tergrund des Geldwascherisikos in Deutschland als verhaltnismaRig, moglicherweise je-
doch nicht ausreichend abschreckend bezeichnet und empfohlen, sowohl die Sanktionie-
rung als auch die Einziehungsmdglichkeiten einer Prifung zu unterziehen.

Daher soll die Moglichkeit der fakultativen Einziehung der Barmittel oder gleichgestellten
Zahlungsmittel als Beziehungsgegenstande der Ordnungswidrigkeit eréffnet werden. Auf
diese Weise wird verhindert, dass Bul3gelder aufgrundder wirtschaftlichen Verhaltnisse der
Kuriere gering ausfallen und der Grol3teil der mdglicherweise inkriminierten nicht angemel
deten Barmittel oder gleichgestellten Zahlungsmittel an die Kuriere herausgegeben werden
muss. Die Einziehung von Beziehungsgegenstanden stellt nicht auf die persénlichen Um-
stande der Betroffenen der Ordnungswidrigkeit ab, sondern soll die Verwendung der be-
treffenden Gegenstande (Betaubungsmittel, Waffen, Kfz nach verbotenen Kraftfahrzeug-
rennen, Vermdgensgegengegenstande bei Geldwasche) fir weitere rechtswidrige Hand-
lungen verhindern und somit auch praventiv wirken.

Der Verweis auf § 23 OWIiG erméglicht eine Einziehung auch in den Fallen, in denen der
Kurier angibt, das Geld gehére einem anderen.

Die Anderung geht auch auf eine Empfehlung der FATF zurlick, die in inrem Landerbericht
fur Deutschland aus dem Jahr 2022 die gesetzlichen Regelungen und die Sanktionspraxs
in ,Bargeldschmuggelfallen als moglicherweise nicht ausreichend abschreckend bezeich-
net und empfohlen hat, sowohl die Sanktionierung als auch die Einziehungsméglichkeiten
einer Prafung zu unterziehen.

Die Einziehung nicht angemeldeter Bargeldbetrage oder vergleichbarer Zahlungsmittel als
Beziehungsgegenstand stellt somit eine notwendige Erganzung der Sanktionsmdglichkei-
ten eines VerstolRes gegen die Anmeldepflicht des § 12a ZollVG dar, da er aufdie Gesamt-
umstande des Sachverhaltes abstellt und nicht auf die Person des Betroffenen. Nur
dadurch kann weiteren Verstof3en gegen die Anmeldepflicht wirksam entgegengewirkt wer-
den.
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Zu Nummer 14

Aufgrund der Schaffung einer Ermachtigungsgrundlage im Gesetz und der damit einherge-
henden Umstrukturierung der Buf3geldnormen ist der Inhalt des alten § 31a ZolIVG in den
neuen § 31 ZollVG-E Ubergegangen.

Zu Nummer 15

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung.
Zu Nummer 16

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tUbliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Artikel 4 (Anderung des Truppenzollgesetzes)

Zu Nummer 1 gesamt

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Inhaltstbersicht.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des UZK.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um die Erganzung der Begriffsbestimmung, welche aufgrund der Anpas-
sung an den UZK erforderlich geworden sind.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um die Erganzung der Begriffsbestimmung, welche aufgrund der Anpas-
sung an den UZK erforderlich geworden sind. Nach HdR 2024 wurde die Vorschrift neu
gefasst.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um die Erganzung der Begriffsbestimmung, welche aufgrund der Anpas-
sung an den UZK erforderlich geworden sind. Nach HdR 2024 wurde die Vorschrift neu
gefasst.

Zu Nummer 3 gesamt

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa und bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.
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Zu Doppelbuchstabe cc
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tbliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 5

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer?7
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des Artikels 5 Num-
mer 23 UZK. Nach HdR 2024 wurde die Vorschrift neu gefasst.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des Artikel 5 Nummer 23
UZK.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer 8

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer 9
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an den UZK und an die ubliche Schreib-
weise in Gesetzen. Nach HdR 2024 wurde die Vorschrift neu gefasst.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Ubliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 10 gesamt

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung andie tibliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 11

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.
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Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tbliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Ubliche Schreibweise in Gesetzen
und an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer 12 gesamt

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung andie Gibliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 13

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tbliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 14

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK. Nach HdR 2024 wurde die
Vorschrift neu gefasst.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Ubliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Nummer 15

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK.

Zu Nummer 16

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK.

Zu Nummer 17

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den UZK.

Zu Nummer 18

Die Ubergangsvorschriften aus den bisherigen Absatzen 1 bis 3 sind aufgrund des Zeitab-
laufs obsolet, so dass der bisherige Absatz 4 allein stehen bleibt. Nach HIR 2024 wurde
die Vorschrift neu gefasst.

Zu Nummer 19

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die tbliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Doppelbuchstabe bb

Durch die Schaffung einer Verordnungsermachtigung im § 26 TrZollG ist der Verweis an-
zupassen.
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Zu Nummer 20

§ 26 wird neu gefasst. Neben den bereits bestehenden BuRgeldtatbestanden wurden die
Ermachtigungsgrundlage, die Buligeldhéhe und zur Klarstellung auch die zustandige Ver-
waltungsbehdrde und die Befugnisse der Beamten der Verwaltungsbehdrde im staatsan-
waltschaftlichen Verfahrenin das Gesetz ibernommen.

Zu Nummer 21

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des Artikels 5 Num-
mer 24 UZK.

Zu Nummer 22

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die ubliche Schreibweise in Gesetzen.
Zu Artikel 5 (Anderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes)

Zu Nummer 1 gesamt

Die Inhaltstbersicht wird aufgrund der Einfligung des neuen § 12a entsprechend ange-
passt.

Zu Nummer 2

Der Verweis auf die StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung wird zu einem statischen Ver-
weis, da die geplante Novellierung der Straenverkehrs-Zulassung-Ordnungdie Streichung
der in Bezug genommenen Vorschriften vorsieht. Es soll mit dem statischen Verweis er-
reicht werden, dass fur die Durchfuhrung des Kraftfahrzeugsteuerrechts der Bezug auf die
Anlage XIV zu § 48 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnungin der am 1. September 2023
geltenden Fassung weiterhin sichergestellt ist.

Zu Nummer 3

§ 12a regelt die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklarung auf gesetzlicher Ebene. Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe a bis Buchstabe c Ubernimmt die in § 3 Kraftfahrzeugsteuer-Durch-
fihrungsverordnung geregelten Fallgruppen der Steuererklarungspflicht fir inlandische
Fahrzeuge. Absatz1 Nummer 1 Buchstabe d Gbernimmtdie in § 8 der Kraftfahrzeugsteuer-
Durchfuhrungsverordnung getroffene Regelung fur besondere Kennzeichen nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 4 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und
Buchstabe b erfassen die bisherin § 10 Kraftfahrzeugsteuer-Durchfihrungsverordnung ge-
regelte Fallgruppe der auslandischen Fahrzeuge. Absatz1 Nummer 2 Buchstabe c Uber-
nimmt die in § 12 der Kraftfahrzeugsteuer-Durchfuhrungsverordnung fur die Weiterversteu-
erung auslandischer Fahrzeuge getroffene Regelung. Absatz 1 Nummer 3 regelt die bisher
in § 15 Kraftfahrzeugsteuer-Durchfuhrungsverordnung geregelte Steuererklarungspflicht
bei widerrechtlicher Benutzung. Die Absatze 2 und 3 Uberflihren die Regelungen des § 3
Absatz 2 und 3 der Kraftfahrzeugsteuer-Durchfihrungsverordnung in das Gesetz. Die Ab-
satze 4 bis 6 Ubernehmen die in § 7 der Kraftfahrzeugsteuer-Durchfihrungsverordnung ge-
troffenen Regelungen zu den Erklarungspflichten bei Steuervergunstigungen. Absatz 7
ubernimmt die Regelung aus § 4 der Kraftfahrzeugsteuer-Durchfiihrungsverordnung zum
Anhangerzuschlag. Absatz 8 regelt die elektronische Ubermittlung der Steuererklarungen.

Zu Artikel 6 (Anderung des Energiesteuergesetzes)

§ 57 Energiesteuergesetz

Zur Sicherstellung der Wettbewerbsfahigkeit der Landwirtschaft in Deutschland wird die
Steuerentlastung fir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. ,Agrardiesel”) vollstandig
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wiedereingefuhrt. Hierdurch wird eine finanzelle Entlastung der Betriebe erreicht und zu-
gleich langfristige Planungssicherheit in einem von erheblichen Preisschwankungen ge-
pragten Marktumfeld gewahrleistet. Die Malknahme tragt damit wesentlich zur Stabilisie-
rung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion bei. Gleichzeitig unterstitzt sie die Er-
haltung regionaler Wertschopfungsketten und sichert Arbeitsplatze in Iandlichen Regionen.

Zur Vermeidung einer Bevorzugung fossiler Gasdle, wird die Steuerentlastung fir Betriebe
der Land- und Forstwirtschaft auch auf die dem Gasodl gleichgestellten Energieerzeugnisse
(z.B. HVO — Hydrierte Pflanzendle) erweitert.

Zu Artikel 7 (Anderung der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung)

§ 103 Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung

Zur Sicherstellung der Wettbewerbsfahigkeit der Landwirtschaft in Deutschland wird die

Steuerentlastung fur Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. ,Agrardiesel®) vollstandig
wiedereingefuhrt. Die Verfahrensregelungen der Energiesteuer-Durchfihrungsverordnung
wurden redaktionell Gberarbeitetund in der bisherigen Systematik wieder eingeflihrt.

Zu Artikel 8 (AuBerkrafttreten)

Zu Absatz 1

Mit Auflésung der Freizone Cuxhaven ist die Vorschrift obsolet.
Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Fur die Artikel 2, 3 und 4 spricht nichts gegen ein zeitnahes Inkrafttreten nach Verkindung,
da von keinem Umstellungsaufwand ausgegangen wird.

Zu Absatz 2

Die Anderungen imKraftfahrzeugsteuergesetzsollenam 1. Januar 2026 in Kraft treten. Die
Wiedereinfuhrung der Steuerentlastung durch Artikel 6 soll an die bis Ende 2025 beste-
hende Regelung zur Steuerentlastung fur Betriebe der Land- und Forstwirtschaft anknip-
fen.

Zu Absatz 3

Ein Inkrafttreten zu einem festen Zeitpunkt in der Zukunft stellt sicher, dass alle von der
Auflésung der Freizone Cuxhaven betroffenen Beteiligten ausreichend Zeit fir organisato-
rischen oder technischen Vorlauf fiir den Vollzug der Neuregelungen erhalten.
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	Nicht-Unionswaren, die ausländische Streitkräfte, Hauptquartiere oder ihre Mitglieder zu den in § 3 Absatz 1 genannten Zwecken aus anderen Mitgliedstaaten in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einführen, gelten mit der Einfuhr als gestellt und zur Tr...


	7. § 9 wird wie folgt geändert:
	§ 9 „
	Übergang von Unionswaren in die Truppenverwendung
	(1) Unionswaren, die ausländischen Streitkräften
	zu ihrem ausschließlichen Gebrauch oder Verbrauch geliefert werden, gehen mit der Übergabe an die Streitkräfte in die Truppenverwendung über und werden wie Nicht-Unionswaren behandelt. Sie stehen ab dem Zeitpunkt der Lieferung an die Streitkräfte unte...
	(3) „ Unionswaren, die unter Gewährung von Ausfuhrerstattung an die ausländischen Streitkräfte oder Hauptquartiere geliefert werden, gehen mit der Lieferung an die Streitkräfte in die Truppenverwendung über und werden wie Nicht-Unionswaren behandelt. ...


	8. § 10 wird durch den folgenden § 10 ersetzt:
	§ 10 „
	Einfuhr von Unionswaren aus anderen Mitgliedstaaten
	Unionswaren, die ausländische Streitkräfte, Hauptquartiere oder ihre Mitglieder in einem anderen Mitgliedstaat nach den Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts, des Hauptquartierprotokolls, anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen oder nach dessen nation...


	9. § 13 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Die Truppenverwendung im Sinne des § 2 Absatz 3 endet, wenn die Einfuhrwaren in ein Zollverfahren übergeführt werden. Abweichend von den Bestimmungen des Zollkodex der Union muss die Zerstörung von Waren in der Truppenverwendung der ausländische...
	(2) Inhaber einer Bewilligung nach § 3 Absatz 2 dürfen nur mit Zustimmung der bewilligenden Zollstelle Waren in ihrer Truppenverwendung in ein Zollverfahren überführen oder in einen anderen Mitgliedstaat ausführen. Die Zustimmung kann mit Nebenbestimm...

	10. § 14 wird wie folgt geändert:
	11. § 16 wird wie folgt geändert:
	§ 16 „
	Übernahme von Waren aus der Truppenverwendung, Überführung in ein Zollverfahren
	(1) Will eine nichtberechtigte Person Einfuhrwaren aus der Truppenverwendung der Streitkräfte, Hauptquartiere oder deren Mitgliedern übernehmen, ist diese Person verpflichtet, dies vor der Übernahme der zuständigen Zollstelle anzuzeigen und die Einfuh...
	(5) „ Für die Zuführung von Einfuhrwaren eines Bewilligungsinhabers im Sinne des § 3 Absatz 2 zu einem anderen Zollverfahren gelten die Vorschriften des Zollkodex der Union, der Delegierten Verordnung zum Zollkodex und der Übergangsverordnung zum Zoll...


	12. § 17 wird wie folgt geändert:
	13. In § 18 Absatz 1 vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 17 Abs. 2 Nr. 4“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 2 Nummer 4“ ersetzt.
	14. § 19 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Wird die Truppenverwendung durch die Überführung der Einfuhrware in den zollrechtlich freien Verkehr beendet, gelten für die Entstehung der Abgabenschuld dieser Einfuhrwaren vorbehaltlich Absatz 3 die Vorschriften des Zollkodex der Union, der De...

	15. In der Überschrift zu § 20 wird die Angabe „mit wirtschaftlicher Bedeutung“ gestrichen.
	16. In § 21 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Gemeinschaftsrechts“ durch die Angabe „Unionsrechts“ ersetzt.
	17. In § 22 Absatz 1 Satz 1 nach Nummer 2 wird die Angabe „und der Zollkodex-Durchführungsverordnung“ durch die Angabe „der Union, der Delegierten Verordnung zum Zollkodex, der Durchführungsverordnung zum Zollkodex und der Übergangsverordnung zum Zoll...
	18. § 24 wird durch den folgenden § 24 ersetzt:
	§ 24 „
	Schlussvorschriften
	Soweit die Artikel 71 bis 73 des Zusatzabkommens für Organisationen, Unternehmen und für ihre Angestellten sowie für technische Fachkräfte die gleiche Behandlung oder die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen wie für eine Truppe und Mitglieder eine...


	19. § 25 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	20. § 26 wird durch den folgenden § 26 ersetzt:
	§ 26 „
	Bußgeldvorschriften
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich
	(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
	(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen Union erforderlich ist, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Tatbestände zu bezeichnen, die als Ordnungswidrigke...
	(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt.
	(6) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf ausländische Streitkräfte oder Hauptquartiere. Die Regelungen des NATO-Truppenstatuts, des Zusatzabkommens und des Unterzeichnungsprotokolls zur Ausübung der Strafgerichtsbarkeit bleiben unberührt.
	(7) Die Hauptzollämter und ihre Beamten haben bei Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 dieselben Rechte und Pflichten wie die Behörden und Beamten des Polizeidienstes nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; die Beamten sind insoweit Ermit...


	21. In der Überschrift zu § 3 und in Absatz 1 vor Nummer 1 und in § 12 wird jeweils die Angabe „Nichtgemeinschaftswaren“ durch die Angabe „Nicht-Unionswaren“ ersetzt.
	22. In § 7 vor Nummer 1 und § 15 Absatz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „Abs.“ durch die Angabe „Absatz“ ersetzt.


	Artikel 5
	Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
	Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3818), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2184) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. In § 9 Absatz 1 Nummer 2a vor Buchstabe a, Nummer 4 Buchstabe a, b und c werden jeweils nach der Angabe „Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ die Angabe „in der am 1. September 2023 geltenden Fassung“ eingefügt.
	3. Nach § 12 wird der folgende § 12a eingefügt:
	„§ 12a
	Steuererklärungspflicht
	(1) Der Steuerschuldner hat eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben
	(2) Als Steuererklärung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gilt auch die Fahrzeuganmeldung im Inland, wenn sie einen entsprechenden Hinweis enthält.
	(3) Eine Steuererklärung ist nicht erforderlich, wenn das Halten nach § 3 Nummer 1 oder Nummer 2 von der Steuer befreit ist.
	(4) Beabsichtigt ein Steuerpflichtiger, seinen Anspruch auf Steuerbefreiung, auf Steuerermäßigung oder auf Nichterhebung der Steuer für einen Kraftfahrzeuganhänger (§ 10 Absatz 1) geltend zu machen, so hat er dies unter Angabe der Gründe schriftlich b...
	(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg, so hat der Steuerpflichtige unbeschadet des § 153 der Abgabenordnung dies dem zuständigen Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige ist eine Steuererklärung im Sinne ...
	(6) Ist eine Steuererklärung nach Absatz 1 Nummer 1 abzugeben, genügt in dieser ein entsprechender Hinweis, um eine Steuervergünstigung zu beantragen oder den Wegfall einer der Voraussetzungen hierfür anzuzeigen.
	(7) Der Antrag auf Erhöhung der Steuer um den Anhängerzuschlag nach § 10 Absatz 2 gilt als Steuererklärung im Sinne des § 150 der Abgabenordnung und kann bei der Zulassungsbehörde zugleich mit dem Antrag auf verkehrsrechtliche Zulassung gestellt werde...
	(8) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 oder der Absätze 4, 5 und 7 kann die Steuererklärung gemäß den §§ 87a bis 87d der Abgabenordnung elektronisch übermittelt werden.“




	Artikel 6
	Änderung des Energiesteuergesetzes
	Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom [hier einsetzen: Ausfertigungsdatum des Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes] 2025 (...
	§ 57 wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 1 wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Eine Steuerentlastung wird auf Antrag gewährt für nachweislich nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 versteuerte Gasöle sowie ihnen nach § 2 Absatz 4 gleichgestellte Energieerzeugnisse, die in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft zum Betrieb von

	2. Die Absätze 5 und 8 werden durch die folgenden Absätze 5 und 8 ersetzt:
	(5) „ Die Steuerentlastung beträgt für nachweislich nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 versteuerte Gasöle sowie ihnen nach § 2 Absatz 4 gleichgestellte Energieerzeugnisse 214,80 Euro für 1 000 Liter.
	(8) Entlastungsberechtigt ist der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4, der die Energieerzeugnisse nach Absatz 1 verwendet hat. Dabei gelten Energieerzeugnisse nach Absatz 1, die durch Betriebe nach Absatz 2 Nummer 5 bei ...



	Artikel 7
	Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung
	Die Energiesteuer-Durchführungsverordnung vom 31. Juli 2006 (BGBl. I S. 1753), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom [hier einsetzen: Ausfertigungsdatum des Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes] 2025 (BGB...
	§ 103 wird durch den folgenden § 103 ersetzt:
	§ 103 „
	Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
	(1) Der Antrag nach § 57 des Energiesteuergesetzes ist bei dem für den Betrieb des Antragstellers zuständigen Hauptzollamt zu stellen. Hat der Inhaber eines Betriebs nach § 57 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes seinen Wohnsitz nicht im Steuergebiet un...
	(3) Antragsberechtigt ist der Inhaber eines Betriebs im Sinne des § 57 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 des Energiesteuergesetzes (Begünstigter). Wechselt innerhalb eines Entlastungsabschnitts der Inhaber eines Betriebs, so bleibt der bisherige Inhaber für die...
	(4) Der Begünstigte hat sich Quittungen oder Lieferbescheinigungen über die im Entlastungsabschnitt insgesamt für begünstigte und nicht begünstigte Zwecke bezogene Energieerzeugnisse ausstellen zu lassen, welche die Anschriften des Empfängers und des ...
	(5) Inhaber von Betrieben im Sinne des § 57 Absatz 2 Nummer 5 des Energiesteuergesetzes haben für jedes oder jede der in § 57 Absatz 1 des Energiesteuergesetzes genannten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen geeignete Aufzeichnungen zu führen, aus denen da...
	(6) Für Arbeiten, die ein in § 57 Absatz 2 Nummer 5 des Energiesteuergesetzes genannter Betrieb im Betrieb des Begünstigten unter Verwendung von selbst bezogenen Energieerzeugnissen ausgeführt hat, hat sich der Begünstigte von dem ausführenden Betrieb...
	(7) Der Steuerentlastungsanspruch nach § 57 des Energiesteuergesetzes entsteht mit Ablauf des Entlastungsabschnitts (Absatz 2 Satz 1).“



	Artikel 8
	Außerkrafttreten
	Die Verordnung über die Grenze des Freihafens Cuxhaven vom 28. November 2001 (BGBl. I S. 3778), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. September 2009 (BGBl. I S. 3048) geändert worden ist, tritt am 1. Januar 2027 außer Kraft.

	Artikel 9
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 1. April 2026 in Kraft.
	(2) Die Artikel 5, 6 und 7 treten am 1. Januar 2026 in Kraft.
	(3) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft
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